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- Geldbuße
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Steuerberolu n gsgesetz
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: durch Unternehmensberoter
: unmittelborer Zusommenhong

-57: Unobhöngigkeii
: Gebührenzohlung durch Dritte

Steu erberotu n gsverlro g

- Kündigung durch Mondonten
- Schu2wirkung zugunsten Dritter

Steuerhinterziehung

- Fortsefzungstog

- Strofbefehl, Rechtskroft

- USt-Erstottungsonspruch

- verlurir uilg

Teslot

- Ordnungsmö0igkeit der Buchführung

- Sorgfoltspflicht bei Erteilung von -
Unerloubte Hondlung
- sittenwidrige vorsötzliche

Schödigung, g 826 BGB

Unterschlogung

- Buchführungsmondot

- Mitverschulden d. Mondonten

Veriöhrung
Honororonspruch

Versicherungsschulz

- Klogefrist 912 Abs. lll WG

Vertrog mit Schutzwi*ung zugunsten Dritter

- zugunsten des Kreditgebers

Vertrogsgestohung

- Sicherungsübereignungsvertrog

Vorsotz
- sittenwid rige vorsötzliche

Schödigung, g826 BGB

Wiedereinsetzuno

- Fristenkontrolle
: folsches FA
: Kompensotionsverschulden

d. Gerichts/FA
- Weiterleitung on zustöndiges

FAlGericht
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Hoft un g des Kon kursverwqlters bei Betriebsfortfiihru ng

Führt der Konkursverwolter dos Unternehmen des Gemeinschuldners entspre-

chend einem Beschluß der Glöubigerversommlung fort, so hoftet er den Mosse-
glöubigern, zu deren Befriedigung die Mosse nicht ousreicht, nur donn per-

sönlich, wenn er im Loufe der Fortführung des Betriebes erkonnt hot oder bei

Anwendung der Sorgfolt eines ordentlichen und gewissenhoften Geschöfts-

leiters hötte erkennen können und müssen, doß er die ous der Mosse zu erfül-

lenden Verbindlichkeiten nicht werde tilgen können (Einschrönkung von BGH,

wM1979,942t.
(BGH Urt.v.4.12.1986 - lX ZR 47/86ZlP B7,1l5l

Versicherungsschutz

- Klogefrist von 6 Monoten gem. $12 Abs. 3 WG

I . Auch ein Prozeßkostenhilfegesuch ko n n die Frist des $ 12 Abs. 3 WG wo h ren.

Der VN muß donn ober olles ihm Zumuibore tun, domit die Zustellung der
Kloge ,,demnöchst" i.S. von $ 220 Abs. 3ZPO erfolgen konn.

2. Sind die Ansprüche ous dem Versicherungsvertrog mit Wissen des Ver-

sicheres obgetreten, so müssen Ablehnung und Fristsetzung gegenüber dem

Zessionor erfolgen.
(BGH Urt v.l.l0.1986 - lVo ZR 108/85, VersR l98Z 391.

Anmerkung:

Ein om letzten Tog vor Ablouf der Ausschlußfrist des $ 12 Abs. 3 eingereichtes

Prozeßkostenhilfegesuch wirktf ristwohrend.Voroussetzung: Es wird olles geton,

um Vezögerungen zu vermeiden. Wird vom LG dos Prozeßkostenhilfegesuch

obgelehnt, so ist die Beschwerdeschrift spöteslens 14 Toge noch Zugong des

Ablehnungsbeschlusses einzureichen. Wird oufgrund der Beschwerde Prozeß-

kostenhilfe bewilligt und wor bisher lediglich ein Klogeentwurf eingereicht, so

muß der Versicherungsnehmer innerholb einer Woche klorstellen, doß der
Klogeentwurf nunmehr ols endgültige Klogeschrift onzusehen und unvezüglich
zuzusiellen ist.

Der Versicherer hot die Erklörung über die Ablehnung des Versicherungs-

schutzes und die Erklörung der Ausschlußfrist von 6 Monoten gem. $ 12 Abs. 3

WG demienigen gegenüber zu erklören, der die Ansprüche ous dem Ver-

sicherungsvertrog erheben konn. Sind die Versicherungsonsprüche on eine

Bonk, Glöubiger etc. wirksom obgetreten, so muß die Ablehnungserklörung

diesen gegenüber erfolgen.
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BGH v.2.7.1986 - 3 SrR 8Z186: wistro 86,257

BGH v.1.10.1986 - lVo ZR 108/86
: VersR 1987,39

BGH v. 9.10.1986 - I ZR 138/84: wM 1987,85: E8E1987,36
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(Micholski)

BGH v. 16.10.1986 - lllZR 67/85

BGH v. 6.11.1986 - lX ZR 125/85

BGH v. 26.11.1986 - lVo ZR 86/85

BGH v. 4.12.1986 - IXZR 47/86: ztP 1987,115
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Ss 125186 : wistro 86,273
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225 5U/85: RBeistond 1986,129

LG Düsseldorf v. 19.6.1986 -
14 C-11/86

LG Mosboch v.14.2.1986 -
KfH O il9l85: RBeistond 1986,127
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ll So 2354185: RBeistond 1986,166 m.Anm.
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nichtgeleistet. DieVersicherung ist kombiniert miteinerBerufsunföhigkeits-
versicherung; fürden Foll der Berufsunföhigkeittritt Beitrogsbefreiung ein,
und es wird eine Rente gezohlt Beitröge für eine derorlige Versicherung
können trofu des Zusommenhongs mit der Proxisfinonzierung nicht ols
Betriebsousgoben obgezogen werden, weil die versicherung nicht
unwesenflich die Lebensführung des Versicherungsnehmers berührt
(vgl. dos zu einer vergleichboren Follgestoltung ergongene BFH-Urteil
v. 29.10.1985 BStBl. 1986 ll, S. 143).
(Rdvfg. der oFD Fronkfurl om Moin v. 21.10..l98 6 - s 21344 - l0 - sr il 20,
Wpg 1987,471.

Hoftung des Steuerberolers
- Fehlerhoftes Testot

- Schodenersotzo nspruch der kreditgebenden Bo n k

- Vorsötzlich sittenwidrige Schödigung, S 826 BGB

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten der Bonk
(BGH Urt.v. 26.11.1986 - lVo ZR 86/BSt

Stichwort- u nd Entscheidun gsverzeichnis ( H eft 1 -3, 19871

Leitsofz:

Zur Sorgfoltspflicht eines steuerlichen Beroters bei der Erteilung von
Testoten.

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Ein Testot wurde leichtfedig und gewissenlos erteilt, wenn ous dessen
lnholt der Eindruck gewonnen werden muß, der steuerberoter hobe
die ordnungsmößigkeit der Buchführung festgesteilL obwohl ihm
schwerwiegende Möngel bekonnt woren und er desholb die Erstel-
lung einer zuverlössigen Zwischenbilonz für unmöglich hiert

2. Vorsöfzliches Hondeln i.S. sB26BGB verlongt, doß derSteuerberoter
domit rechnete, die Zwischenbilonz werde zu Kreditverhondlungen
und zur Kreditoufnohme benötigt Es genügt nicht, doß er domit
rechnen mußte.

3. Dritfe können in den Schutzbereich eines Steuerberotungsver-troges
oufgrund der obiektiven lnteressenloge oder oufgrunJ konkreter
Anholtspunkte - Porteierklörungen bzw. Porteiverholten - oufgenom-
men werden. Hier: Zwischenobschluß sollte ols Entscheidungsgrund-
loge für Dritte - Köufer oder Kreditgeber - dienen.

4. Schu2pflichten zugunsten Dritter setzen vorous, doß sie ouf eine über-
schoubore, klor obgrenzbore Personengruppe beschrönkt sind. Hier,
Beschrönkung ouf den Köufer von Geschöftsonteilen bzw. dessen
Kreditgeber.

5. Hoftungshöchstsummen in Allgemeinen Auftrogsbedingungen kön-
nen Dritten, die in den Schu2bereich des Steuerberotungsvertroges
ein bezogen sind, entgegengeho lten werden.
Der Schodenersotzonspruch wegen vorsöfzlich sittenwidriger schö-
d ig u ng gemöß s 826 BGB ko n n d u rch Al I gem eine Auftro gsbldin g u n-
gen nicht eingeschrönkt werden.

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftungshöchstsumme

Antrog
- lnvestitionszuloge

: zustöndiges Finonzomt

Anwoltsvertrog
- Kündigungsrecht, S 622 BGB

Buchführungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- U nterschlogu ngsentdecku ng

Dienstvertrog

- Anwoltsvertrog

Dritthoftung

- Hoftungsbeschrönkung in AGB BZ, 34
- sittenwidrige, vorsötzliche

Schödigung, S 826 BGB

- Vertrog mit Schu2wirkung zugunsien
Dritter
: KreditgeberschuL
: Zwischenobschluß

Fristenkontrolle

- unverschuldetes Söumnis/
Brief on unzustöndiges FA

Geldstrofe/-buße
- Schoden

Hoftungsbeschrönkung in AGB

- Hoftungshöchstsumme

Honororonspruch d. RA

- vorzeitige Beendigung des Mondots,87,35
g13 BRAGO

- Herobsetzung des -, $ 3
Abs.lllBRAGO

- Pouscholhonoror

Honororonspruch d. StB

- Buchführungsmondoi

- Veriöhrung

Konkursverwolter. Hoftung des -
- Betriebsfortführung

Literotur- u. Rechtsprechungshinweise
Honororonspruch
- Kündigungsrecht, $ 622 BGB

- Wiedereinselzung

Miverschulden {$ 254 BGBI

- {ür Unterschlogung durch ArbN

Notor
- Sochverholtsermiitlu ng

- Sicherungsübereignu ngsvertrog

Rechtsonwolt

- Bürogemeinschoft im lnkossobüro

Rechtsbeistond

- Prozeßvertretung vor Arbeitsjericht

87,34

87,20

87,3s

87,4
87,4

87,36

87,27

87,27

87,27
87,27

87,20

87,24

87,34

87,34

87,9
87,9

87,26
ILS)

87,40
87,40
87,23

87,6

87,12
ILS}

87,12
(LS)

87,9
87,7

Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- durch Schuldenregulierung

- du rch Versicheru ngsmothemotiker/
Rentenbescheid

- Anwolts- und lnkossobüro

- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht

Sochverholtsermittlung

Sochverstöndiger

- Rechtsberotung durch

87,12
ILS)

87,12
ILS)

87,12
{LS)

87,12
{LSI

87,9

87,12
{LSt

42
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Zum Sochverholt:

Der Filmregisseur V. wollte von dem Alleingesellschofter der V.GmbH

dessen Geschoftsonteile von insgesomt DM 500.000,- erwerben. Zur

Unterstützung seines Kreditontroges legte er einen Zwischenobschluß

zum 31. Moi lggt voI den die beklogte Steuerberotersozietöt erstellt hotte.

ln der Anloge 4 zum Zwischenobschluß fuhrte der Steuerberoter ous'

,,lm Rohmen des mir erteilien Auftroges wirkte ich bei der

irstellung des Zwischenobschlusses zum 3]. Moilg$l mit und

prüfte die sinngemöße Einholtung der oktienrechilichen Vor-

schriften über den lnholt des Johresobschlusses, Über die

Gliederung der Johresbilonz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung, Über die Wertonsölze in der Johresbilonz sowie

die Einholtung der Grundsöfze ordnungsmöl)iger buch-

führung.'

Er versoh den Zwischenobschluß mit folgender Schlußbemerkung,

,,lch erstotte diesen Bericht oufgrund der vorgelegten BÜcher

und Unterlogen sowie der mir erteilten AuskÜnfte und gege-
ho^o^ Nlnrhr,rraiqa nnch hestem Wi.ssen rrnd Gewissen."

Eine Ausfertigung des Zwischenobschlusses ging on den Geschöfts-

f ü h rer, zwei o ndere wu rden o uf dessen Vero nlossu n g dem Fil m reg isseu rV.

übersondi.

Die kreditgebende Bo n k verlo ngt vom Steu erberoter Schodenersotz, do

derZwischenobschluß folsch sei; erweise einen Gewinn ous, obwohl die

Gesel lschoft zu m 3,l. Moi I 9Bl ei nen Ved ust von m i ndestens DM 90.251,20

hötte ousweisen müssen. Für die Kreditgewöhrung sei der vom Steuer-

beroter testierte Zwischeno bsch I uß entscheidend g ewesen. Wö re ih r ei n

Zwischenobschluß vorgelegt worden, in dem die wirtschoftliche Loge

zutreffend dorgestellt gewesen sei, so hötte sie den Kredit nicht bewilligt.

Aus den Gründen:

1. ,Anspruchsgrund: vorsötzlich sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

Die Froge, ob die Kloge ouf die Vorschriften Über unerloubte Hond-

lungen gestülzt werden konn, prüft dos Berufungsgericht unter dem

Geiichtipunkt des gB26BGB. Es gehizutreffend dovon ous, doß ouch

ein leichtfertiges und gewissenloses Verholten einen Sittenverstoß im

Sinne dieser Geselzesvorschrift dorstellen konn. Es verneint iedoch
einen Schodenersotzonspruch, weil der Klögerin nichi der Nochweis

gelungen sei, doß die Beklogten vorsölzlich gehondelt hötten. Es sei

Der Steuerberotungsvefrog ist regelmöflig von bei-

den Vertrogsportnern ohne Vorliegen besonderer

Kündigungsgründe fristlos gem. 9627 BGB kÜndbor.

lm Follederfristlosen Kündigung gem. $ 627BGBhot

der Steuerberoter gem. $ 628 Abs. I BGB nur einen

Anspruch ouf Teilvergüiung.

lsl elne NunolgungsTrlsT von o lvl(Jrl(llcl lzurrr \.){uLrr-

tolsende vereinbort worden, so steht dem Steuer-

berqter sein Honororwöhrend des Loufs der KÜndi-

gungsfrist weiterhin zu, wenn er seine Dienste

ongeboten, der Mondont sie iedoch nicht onge-

nommen hot.

Zum Gerichtsstcnd einer Honororkloge des Steuer-

beroters

5t891984,246

LG Mönchen-
glodboch
Urt.v.ll.3.1986 -
60 236/85,
bestötigt durch
OLG Düsseldorf
Urt.v.9.l0.l986 -
18 U 83/866
Gil986,156

Einkommensteuerrechtliche Behondlung der Beitröge

zu einer Proxisgründungs- oder Betriebsunteörechungsversicherung

lm Rohmen einer löngerfristigen Finonzierung von freiberuflichen, insbe-

sondere öztlichen Proxen werden gelegentlich sog. Proxisgründungs-

versicherungen obgeschlossen. Diese Versicherungen beinholten eine

Ko pito lversicheru n g o uf d en Tod es- oder Edebensfo I l. Die Versicheru n gs-

summe wird zur Tilgung eines zur Proxisfinonzierung gewöhrten

Dorlehens vewondl Versicherung und Dorlehen hoben doher dieselbe

Höhe und Loufzeit, Ioufende Tilgungsroten werden ouf dos Dorlehen

BGHZ 54,107 f,
OLG Köln Gll/85;
Münchner Kommentor
- Schwerdtner $ 620,
9; Stoudinger-
Neumonn 9627,12,
Dos Kündigungsrecht
des Mondonten gem.
8627 BGB konn ver-
troglich eingeschrönkt
werden.

BGH WM 1970,1052

L\7 L./Uil il5t(lul

Gl Leitsqfz
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Tötigkeiten der Klöger bis zur Kündigung des Mondots bereits

erbrocht hotte. Es hot ferner eine Bewerlung der Leistungen des

Klögers im Rohmen der Gesomfuerteidigung vorgenommen und ist

dobeizu dem Ergebnis gelongt, doß die Leistung des Klögers im ersten

Strofuerfohren einem Anteil von etwo l/3 und im zweiten Strof-

verfohren einem solchen von etwo l/20 des für die Vedeidigung

insgesomi erforderlichen Arbeitsoufwondes entspreche, so doß dem

Klöger im ersten Foll 6.666,66 DM und im zweiten Foll 1.000,- DM
zustünden.

Weitefi hrende Hinweise zu Kündigung
des StB-Vertroges u nd Honororonspruch :

Zur Einschrönkung des Rechts zur fristlosen Kündi-

gung gem.8627 Abs.2 BGB (Kündigung zvrUnzeill
OLG Homm
Un.v.26.9.1980
-25U tB/80 Gt19/82,
AG Düsseldorf
Urt.v.l.7.1986
- 36 C 117/86
Gl1986, il4

nicht erwiesen, doß sie gewußt oder zumindest domit gerechnet
hötten, doß der von ihnen erstellte Prüfungsbericht vom Koufinter-
essenten V. bei Kreditverhondlungen mit Dritten verwendet werden
würde. Diese Ausführungen holten einer rechtlichen Nochprüfung
nicht stond.

Die Froge, ob die Beklogten bei der Erstellung desZwischenobschlus-
ses und der Erteilung des Testots leichtfertig gehondelt und einen
Dritten vorsötzlich geschödigt hoben, konn nur donn sochgerecht
beontwortet werden, wenn vorher geklo* wird, ob und in welchen
Punkten der Zwischenobschluß oblektive Fehler enthölt (vgl. RGZ 90,
106, 1091. Dozu ist folgendes zu bemerken,

Dos Berufungsgericht spricht ouf Seite lB seines Urteils von einem

ongeblich folschen Zwischenobschluß. Es meint, doß über die Be-

onstondungen, die die Klogerin gegen diesen Berichtvorbringt, noch
Beweis erhoben werden müßte. Dos ist unzutreffend. Die Klögerin
hotte bereits in der Klogeschrift ousführlich dorgelegt, in welchen
Punkten ihrer Auffossung noch der Abschluß folsch sein soll; sie hot
überdies noch ein Privotgutochten zu dieser Froge vorgelegt und zum

Gegenstond ihres Vortrogs gemocht. Die von der Klögerin erhobenen
Vorwürfe sind schlüssig; wenn sie zutreffen, wor dos Gutochten
geeignet, einen folschen Eindruck von derwirtschoftlichen Loge derV,
GmbH zu vermitteln.

Die Beklogten hoben sich wie folgt geöußert:

,,Es gibt nicht den geringsten Anholtspunkt dofur, doß die
Beklogten - wenn und soweit in dem Zwischenobschluß
überhoupt obiektive Fehler entholten gewesen sein sollten,
wos bestritten wird - vorsöfzlich oder grob fohrlössig
gehondelt hötten. lch erspore mir zunöchst weitere Aus-
führungen dozv,weil sonst ouf dos Verholten der Klögerin
nöher eingegongen werden müßte'i

Ob domit die Beklogten ihrer prozessuolen Erklörungspflicht genügt
hoben, erscheint zweifelhoft. Hierouf kommt es iedoch nicht entschei-
dend on; denn dosvon dem Beklogfen zu 2) erteilteTestotistschon ous
einem onderen Grund zu beonstonden. Der Beklogle zv 2l gibt in

seinem Testot on, doß der ,,die sinngemöße Einholtung der oktien-
rechtlichen Vorschriften über den lnholt des Johresobschlusses, über
die Gliederung der Johresbilonz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung, über die Werfonsölze in derJohresbilonz sowie die Einholtung
der Grundsötze der ordnungsmößigen Buchführung" geprüft hobe.

Keine Honororrückzohlung bei mongelhofter Erfül-

lu ng eines Diensfuerlroges

H ono ro rrü c kzo h I u n gso nspru ch bei Werkvertro g

Befindet sich der Mondont mit der Annohme der

Dienste des Steuerberoters in Verzug, so konn der

Steuerberoter für die wegen des Verzuges nicht

geleisteten Dienste die vereinborte Vergütung

verlongen, ohne zur Nochleistung verpflichtet zu

sein. Er muß sich lediglich die Erspornis bei den

Bürokosten onrechnen lossen. Der Mondont kommt

in Annohmevezug, wenn er ouf schriftliche Auf-

forderung des Steuerberoters, die Bücher zur Yer-

fügung zu stellen, schweigt, obwohl der Steuer-

beroter die Steuererklörungen zu erstellen hot.

BGH GIIl/82: ztP 1982,116: DB 1982,1054

OLG Köln
Urt.v.23.4.1980
-2U181/79 GIB/B83

OLG Düsseldorf
Urr.v.7.6.1984
- 18 u 21/84Gt24/84

40 29
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Der Leser mußte olso ous dem Zwischenobschluß den Eindruck gewin-

nen, doß der Beklogte zu 2) die Ordnungsmößigkeit der Buchfiihrung

festgestellt hotte. Noch dem eigenen Vortrog der Beklogten, den sich

die Klögerinzu eigen gemocht hot,wies iedoch die Buchholtung derV-

GmbH schwerwiegende Möngel ouf. Trolz der Bemühungen der

Beklogten wor es nicht moglich gewesen, diese Möngel so zu be-

heben, doß ein zuverlössiger Zwischenobschluß hötte oufgestellt
werden körrrrerr.

Der Zustond der Buchholtung der GmbH wor für den[enigen, der

oufgrund des testierten Zwischenobschlusses eine Entscheidung zu

treffen'hotte, von ousschloggebender Bedeutung. Dos Fehlen einer

ordnu,ngsmößigen Buchholtung mochte nicht nur die Bilonzsöze
Trogwurolg/. es wor oles vlelmenr eln umsTonq/ aer rur slcn olleln

Zweifel on der sochgerechten Geschöftsführung der Gesellschoft
begründen konnte. Auch dos konnte bei der Bewertung der Gesell-
schoft und ihrer wirtschoftlichen Leistungsfahigkeit eine Rolle spielen.

Dorous ergeben sich ouch Folgerungen für die sublektive Seite. Wenn

den Beklogten bekonnt wo6 doß die Buchholtung der V.GmbH
schwerwiegende Möngeloufwies, und wenn sie ous diesem Grunde
die Aufstellung einer zuverlössigen Zwischenbilonz für unmöglich

hielten, donn wor es leichtfertig, wenn sie den Zwischenobschluß zum

3l.5.l98l mit ihrem Testot versohen. Soweit sie dorin dos Vorhonden-

sein einer ordnungsmößigen Buchholtung bescheinigten, wor ihnen

die Unrichtigkeit ihrer Feststellung posiiiv bekonnf zur Beurteilung der
Froge, ob die Bilonzonsötze richtig woren, fehlte ihnen eine ousrei-

chende Erkenntnis. Dos Oberlondesgericht meint iedoch in Uber-

einstimmung mit dem Londgericht, doß eine vorsötzliche Schodigung
nicht nochgewiesen sei; diese könne nurdonn ongenommen werden,

wenn die Beklogten zumindest domit rechneten, doß ihr leichtfertig

folscher Zwischenobschluß on die Klögerin oder zumindest on eine

ondere Bonk gelongen und von dieser zur Grundloge einer Kredit
entscheidung gemocht werden würde. Diesen Beweis hobe ober die

Klögerin nicht erbrocht. Diese Feststellung ist nicht rechtsfehlerfrei

getroffen; die Vorinstonzen hoben mehrere wesentliche Umstönde
nicht beochtet.

Mit der Schödigung eines Dritten hötten die Beklogten ollerdings

donn nichtzu rechnen brouchen, wenn derZwischenobschluß nur zur

Belehru ng derMo ndo ntin u nd nichtzum Gebrouch gegenü ber Dritten

bestimmt gewesen wöre. Dos behoupten iedoch nicht einmol die Be-

klogten. Es wöre ouch unverstöndlich, welchen Zweck in diesem

Auf dieser Grundloge des onwoltlichen Gebührenrechts enthölt $.l3

Abs.4 BRAGO lediglich die Umsetzung des g62BAbs.l Solzl BGB in

dos System des Gebührenrechts. Er stellt insoweit klor, doß dem

Rechtsonwolt ouch bei einer vozeitigen Beendigung seines Auftrogs

die bereits verdienten Gebühren in voller Höhe verbleiben, eine Folge,

die sich ohnehin ouch ous $ 628 Abs.l Sotzl BGB ergibt, do die bereits

entstondenen Gebühren dieVergütung fürdie bisherige Leistung des

Rechisonwolts dorstellen (vgl. BGHST ooO; Pobst MDR l9ZB, 449;

Schumonn/Geißinger ooO $13 Rn. 92; Gerold/Schmidt ooO $13

Rn.46l.

$ 13 Abs. 4 BRAGO ist ondererseits, do er nur die bereits entstondenen

Gebühren sichert, nicht geeignet, dem Rechtsonwolt einen vertrog-
l: ^L ^^ \ /^-^,",+, , ^L ;^ J^..,^ll^^ u xL^ -l^..o^ -, , o'h^ l+o^, .^,^o

ih; b"l ;;i.r;;;J"r'orrcnluhruns des Auftross zusestonden hötte.

Do der Vergütungsonspruch erst mit der Leistung der vertroglichen

Dienste entsteht (vg. Riedel/Sußbouer/Frounholz ooO $l Rn. 5l und

somit die Hohe des Entgelts dovon obhöngt, welche Tötigkeiten der

Rechtsonwolt totsöchlich ousgeführt hot, konn der Anwolt keine

Gebuhr verlongen, die er nicht schon durch irgendeine Tötigkeit ver-

dient hot (Gerold/Schmidt ooO $13 Rn. 431. $13 Abs. 4 BRAGO

verhindert nicht, doß die Vergütung des Rechtsonwolts beivorzeitiger
Beendigung des Auftrogs geringer ousföllt, ols dies bei vollstöndiger

Durchfiihrung der Foll gewescn wörc.

Ein vereinbortes Pouscholhonoror, dos nichi schrittweise mii der Aus-

führung bestimmterTötigkeiten onwöchst, sondern von vornherein die
g eso mte Töti g keit des Rechtso nwo lts o bg ilt, loßt sich desho I b nicht m it

den gesetzlichen Gebühren vergleichen. Eine Gleichsetzung des

Gesomthonorors mit einer Gebühr, die bereits bei der ersten noch so

geringfügigen Tötigkeit des Rechtsonwolts entstonden ist und noch

$13 Abs.4 BRAGO erholten bleibt, hotte die unbillige Folge, doß der

Rechtsonwolt die gesomte, für eine umfossende fütigkeit vereinborte

Vergütung fordern könnte, ouch wenn er nur einen geringen Teil der

vereinborten Leistung erbrocht hot (vgl. OLG Köln AnwBl.1972,159 :
JurBüro 1972,2331. Dies wöre iedoch mit der gese2lichen Ausgestol-

tung des Vergütungsonspruchs des Rechtsonwolts, wie ersich ous der

Regelung desS 628 BGB und denVorschriften deTBRAGO ergibt, nicht

vereinbor.

4. Zur Höhe des dem Klögerzustehenden Honorors hot dos Berufungs-

g ericht o bgewogen, welchen U mfo n g d ieVerteid ig u n g des Beklo gten

in den beiden Strofuerfohren hotte und welchen Teil dererforderlichen
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Bei vozeitiger Beendigung des Auftrogs ist - ousgehend von dem
vereinborten Honoror und der insgesomtvorgesehenen Tötigkeit- zu

bewerten, welcher Anteil des vereinboden Honorors ouf die bereits
erbrochte Leistung des Rechtsonwolts entfollt (vgl. Schumonn/
Geißinger ooO $ 3 Rn. 42. Für eine Herobsetzung derVergütung noch

$ 3 Abs. 3 BRAGO bleibt in diesem Zusommenhong nur donn Roum,

wenn quch dos noch $ 628 Abs. 1 Sotz I BGB geschuldete (Teil-)Hono-
ror noch unongemessen hoch ist oder \Menn die Porteien, wos noch
den Feststellungen des Berufungsgerichts hier nicht der Foll ist,

ousdrücklich vereinbort hoben, doß ouch bei vorzeitiger Vertrogs-
beendigung dos gesomte vereinborte Honoror zohlbor sein soll (vgl.

Pobst MDR l9ZB, 449; s. ober ouch BGHST 27,366,370 f .1.

3. Entgegen derAuffossung der Revision ist hier eine Herobsetzung des
vereinborten Honorors noch Moßgobe des $ 628 Abs. I Sotz I BGB
nicht du rch $ l3 Abs. 4 BRAGO o usgeschlossen. Noch dieserVorschrift
ist es ouf bereits entstondene Gebühren ohne Einfluß, wenn der
Auftrog endet, bevor die Angelegenheit erledigt ist

$ l3 Abs.4 BRAGO ist im Streitfoll nichtonwendbor,wie dos Berufungs-
gericht ohne Rechtsirrtum ongenommen hot. Die Bestimmung gilt nicht
für ein vertroglich vereinborles Pouscholhonoror, dos sich wesentlich
vom geselzlichen Totbestond der Pouschgebuhr unterscheidet und -
wie hier - fü r die geso mte Tötig keit des Rechtso nwo lts, fü r die noch der
gesezlichen Gebührenregelung mehrere einzelne Pouschgebühren
erwochsen würden, einen einzigen einheitlichen Honororbetrog vor-
sieht {vgl. BGHST 27,366,372; Senotsurteil BGHZ 86,98,100}.

5i3 Abs.4 BRAGO beruht ouf den Besonderheiten des onwoltlichen
Gebührenrechts. Er ist Ausfluß des Sysiems der gesetzlichen Verfoh-
renspouschgebühren, noch dem der Rechtsonwolt für eine Gruppe
gleichodiger Tötigkeiten [eweils eine Gebühr enthölt, ohne doß es

dorouf onkommt, wie oft er die betreffende Tötigkeit ousgeführt hot
(vgl. BGHST 27, 366,32; Riedel/Sußbouer/Frounholz ooO $ I Rn. 39,
42; Schumonn/GeißingerooO Einl. Rn. 91. DerRechtsonwolt hotdiese
Gebuhr bereits mit der ersten Tötigkeit, die die gesetzlichen Vorous-
selzungen ihres Entstehungstotbestondes erfullt, in voller Höhe ver-
dient. Er konn sie für weitere gleichortige Tötigkeiten in derselben
Angelegenheit nicht ein zweites Mol verlongen ($ 13 Abs. 2 BRAGOI.
Auch verringert sich die Gebuhr nicht, wenn zur Durchführung des
Auftrogs lediglich eine einmolige Vornohme der die Gebuhr begrün-
denden Tötigkeit erforderlich ist

Folle überhoupt dos Testot gehobt hötte. Als Erkenntnisquelle für den
Geschöfts{ührer der Mondontin, ols Grundloge für dessen unter-
nehmerische Entschlüsse wor es ungeeignet, do diesem bereits ouf-
grund der Belehrungen der Beklogten die Unrichtigkeit des Testots
bekonnt wor.

Für den Vorsotz reicht es ous, wenn die Beklogten es sich vorstellen,
der Abschluß könne bei Kreditvertrondlungen mit einem Geldgeber
verwondt werden und diesen zu einer ihm nochteiligen Disposition
veronlossen. ln diesem Zusommenhong rügt die Revision mit Recht,
doß dos Berufungsgericht bei der Entscheidung der Froge, ob die
Beklogten mit einer Weitergobe des Zwischenobschlusses on eine
Bonk rechneten, ollgemeine Erfohrungssölze oußer ocht gelossen hot.
Sie meint, es sei eine Erfohrungstotsoche, doß Unternehmerpersonlich-
keiten wie V. in der Regel von der Housbonk ein Dispositionskredit
in Form einer Kreditlinie zugesogt werde: Geschöfte wie dos vor-
liegende würden noch der Lebenserfohrung regelmößig teilweise
fremdfinonzierl.

Dieser Auffossung konn sich der Senot alvor nicht in vollem Umfong
onschließen. Es mog Fölle geben, in denen der Köufer eines Unter-
nehmens in der Loge ist, den vereinborten Koufpreis ous eigenen
Mitteln oufzubringen. Die Regel ist dies ollerdings nicht. Es log doher
nohe, doß die Beklogten oufgrund ihrer Berufserfohrung mit
der Möglichkeit einer Kreditoufnohme des Köufers zvm Zwecke der
Finonzierung des Koufpreises rechneten. Eine ondere Beurteilung
wöre nur donn ongebrocht, wenn die Beklogten positive Anholts-
punkte dofür gehobt hötten, doß V. den Erwerb ousschließlich ous
eigenen Mittel n fino nzieren wollte.

Wenn V. noch den vom Oberlondesgericht übernommenen Fest-

stellungen des Londgerichts den ,,Eindruck" erweckt hot, doß es für
ihn kein Problem sei, 4 Millionen zur Begleichung der Lieferonten-
forderungen und für die erforderliche Exponsion und weitere Ergön-
zungsinvestitionen ,,oufzubringen'j so besogt dies noch nicht, doß er
4 Millionen ols Eigenmittel zur Verfügung hotte; es konn ouch so zu
versiehen sein, doß es ihm ein leichtes sei, sich diese 4 Millionen oder
einen Teil im Kreditwege zu beschoffen. Aber selbst wenn der Köufer
Eigenmittel in Hohe von 4 Millionen DM zurVerfügung gehobt hötte,
hötten diese nicht ousgereicht, um die Verpflichtungen zu erfüllen, die
ihm durch den Kouf enistonden. Er hotte für die Geschöftsonteile
500.000 DM und für die Ablösung des Gesellschofterdorlehens des
bisherigen Alleingesellschofters M. 1.600.000 DM zu zohlen; die
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zusö2lichen Aufwendungen, die dem Köuferenistonden, beliefen sich

ouf 4 Millionen DM. Selbstwenn olsoV. totsöchlich 4 Millionen DM zur

Verfügung gehobt hötte, wöre eine Kreditoufnohme in Höhe von

2,1 Millionen erforderlich gewesen.

Dos Berufungsgericht wird ouch nicht oußer Betrocht lossen dÜrfen,

doß testierle U nternehmensobschlüsse im Geschöftsverkehr zwischen

Kred itneh mern u nd Bo n ken benötigt werd en. Die Bo n ken werden vom

Bu ndeso ufsichtso mt f ü r dos Kred itwesen o n geho lten, von den Kredit-

neh mern testierte J o h reso bsch I üsse zu verlo n gen (Consbruch/Mol lerl
Böhre/Schneider, KWG Gxtsommlung Nr: 4.391; dieses Amt lAßt

dobei ouch Testote von Steuerberotern und Steuerbevollmöchtigten

zu {schreiben des Amts vom 6.8.1965 -14 - 2 -, obgedruckt in DSIR

1966, 614l.lnwieweit diese Proxis den tseklogten bekonnt wor und

inwieweit sie desholb mii der Möglichkeit einer Vorloge des Ab-
schlusses bei einer Bonk rechneten, wird Soche der totrichterlichen

Beurteilung sein.

ZurAnnohme eines vorsötzlichen Hondelns genügt es ollerdings nicht,

doß die Beklogten mit einer Kreditoufnohme rechnen mußten, dos

Berufungsgericht hotte ledoch prüfen müssen, ob es ongesichts dieser

Umstönde nicht ols etwiesen ongesehen werden muß, doß die

Beklogten mit dieser Moglichkeit rechneten.

Eine Hoftu ng ous u nerlou bter Ho ndlu ng kommt ol lerdings nu r insoweit

in Betrocht, ols der in Anspruch genommene Beklogte persönlich fÜr

den Zwischenobschluß verontwortlich ist Diese Voroussetzung liegt,

soweit bisher ersichtlich, nur hinsichtlich des Beklogten zv 2l vor, der

den Zwischenobschlufi erstellt und dos Testot erteilt hot.

2. Anspruchsgrund: Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten der Bonk

Dos Berufungsgericht nimmt zutreffend on, doß zwischen der ous den

Beklogten bestehenden Sozietöt und der Firmo V'GmbH (oder dem

Geschöftsführer und Alleingesellschofter M.l ein ouf Ersiellung des

Zwischenobschlusses gerichteter Vertrog zustondegekommen sei. Es

meint iedoch, doß die Klögerin nicht in den Schulzbereich dieses

Vertroges einbezogen gewesen sei. Eine solche Einbeziehung könne

nur donn ongenommen werden, wenn der Vertrogsportner der in

Anspruch genommenen Portei eine Schurzpflicht zugunsten des

geschödigten Dritten gehobt hobe. Zwischen der V'GmbH (bzw.

ihrem Gesellschofter M.) und der Klögerin bestehe ein solches Ver-

höltnis [edoch nicht.

Doß die Porteien im Streitfoll die Regelung des g628 BGB obbe-
dungen und in ihrer Honororvereinborung bestimmt hötten, dos ver-

einborte Honoror sei ohne Rücksicht ouf eine vozeitige Beendigung

des Mondots stets vollzohlbor(vgl. dozu BGH5t27,366,370 f.), hot
dos Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint Die Revision greift dos

ouch nicht on.

2. Dem Berufungsgericht ist ouch dorin zu folgen, doß bei einer vor-

zeitigen Beendigung des Mondots infolge einer Kündigung noch

9627 BGB die Herobse2ung des vereinborten Honorors noch g628

Abs. I Solz I BGB ouf einen der bereits erbrochien Leistung entspre-

chenden Teil Vorrong hot vor einer Ermößigung noch $ 3 Abs. 3
DD 

^ 
r\r\ N t^^L !i^^^.\/^.^^l^"1{+ l,^^^ ^i^^.,^rnin[-.^+^ \/^.^;i+,,^^ Jl^

unter Berücksichtigung oller Umstönde unongemessen hoch ist, durch

dos Gericht ouf den ongemessenen Betrog bis zur Höhe der gesetz-

lichen Vergüiu ng hero bgeselzt werden.

Wie ousgeführt, enthölt die BRAGO Sonderbestimmungen, die den

Vorschriften des Bürgerlichen Rechts vorgehen, - von hier nicht inter-
. r 

^ 
I -l--.---l--.- .-.,.-I:...- -l:- D------...--. -l -esslerenoen Ausnonmen ougesellel I -, llul lul ule Dclllessull9 (ler

Höhe des Vergütungsonspruchs, nicht ober für den Anspruchsgrund.

Frogen, die zum Rechtsgrund des Vergütungsonspruchs gehören,

finden doher ihre Regelung in den schuldrechtlichen Vorschriften des

Bürgerlichen Gesezbuchs.Zum Grund desAnspruchs in diesem Sinne

gehort ouch die Regelung der Froge, ob und in welchem Umfong dem

Rechtso nwo lt bei ei ner vozeiti g en Beend ig u n g des Anwo ltsvertro g es

durch Kündigung gegenüber dem Mondonten eine Vergütung

zusteht Diese gebührenrechtliche Folge der Kündigung ist in $628
Abs.l Solz I BGB dohin geregelt, dofJ derAnwoltAnspruch ouf eine

Verg ütu n g hot, die sei n en bislo n g erb ro chten Leistu n g en entsp richt Als

Bestimmung, die noch Beendigung des Vertrogsverhöltnisses die
Anspruchsgrundloge für die Vergütung normiert, geht $ 628 Abs. I

Sotz I BGB der nur die Höhe der Vergütung betreffenden Vorschrift

des$3Abs.3BRAGOvor.

Soweit im Schrifitum die Auffossung vertreten wird, bei vozeitiger
Beendigung des Mondots greife $3 Abs. 3 BRAGO und doneben
S62BAbs.l BGB ein (vgl. Riedel/Sußbouer/Frounholz ooO $ 3 Rn. 32;

Schumonn/GeißingerooO $ 3 Rn.44), istdies zumindest mißverstönd-

lich und wird dem unterschiedlichen Regelungsbereich beider Vor-

schriften nicht hinreichend Rechnung getrogen.
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Zum Sochverholt:

Die Porteien streiten dorüber, in welcher Höhe dem Klöger ols Rechts-
onwolt des Beklogten eine Vergütung zusteht Die Porteien vereinborten
für die Ubernohme der Strofuerteidigung ein Honoror für den Beklogten
in Höhe von zunöchst DM 20.000,- und spöter DM 40.000,-. Dos
Mo ndot wu rd e wegen o n g eb I ich mo n g el hofter Verteid ig u n g entzog en.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht isi ohne Rechtsirrtum von $$ 627,628 BGB ous-
gegongen.

Der zwisch en d en Po rteien g esch lossen e Anwo ltsvertro g isi o ls Dienst-
vertrog über Dienste höherer Art onzusehen (vgl. BGHZ 54,106,107/
l0B; BGHST 27,366,368). Der Beklogte wor desholb berechtigt, den
Vertrog mit dem Klöger [ederzeit zu kündigen.

Die Rechtsbeziehungen zwischen den Podeien, hier die Froge, in
welchem Umfong dem Klöger noch dervozeitigen Beendigung des
Mondots Honororonsprüche gegen den Beklogten zustehen, richten
sich olsdonn noch S 628 Abs. I BGB. Der Klöger konn nicht mehr die
volle vereinborte Vergütung beonspruchen. Dos Honoror ist vielmehr
ouf einen der bisherigen Anwoltstötigkeit entsprechenden Teil herob-
zuseken, $ 628 Abs. I Solz I BGB.

Diese Vorschrift gilt fUr olle Dienstverhöltnisse (vgl. MünchKomm/
Schwerdtner $ 628 Rn. l). lhre Anwendung wird entgegen der Auf-
fossung der Revision nicht durch die Bundesgebührenordnung für
Rechtsonwölte - BRAGO - ousgeschlossen (vgl. Senotsurteile vom
B.l0.l98l - lllZR190/79: LM BGB$6ll Nr:63: NJW1982,437,438
und vom 7.6.1984- lllZR 37/83: LM BGB$ 628 Nr: Z: NJWi985,4l).
Die BRAGO enthölt keine obschließende Regelung des Anwolts-
vertroges und des dorouf beruhenden Honororonspruchs des Rechts-
onwolts. Sie enthölt, von hier nicht erheblichen Ausnohmen obgese-
hen, insbesondere keine Bestimmungen über den Grund des Ver-
gütungsonspruchs. Dessen Voroussetzungen ergeben sich vielmehr
ous den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts, die durch die in der
BRAGO entholtenen Regelungen, welche die Hohe des Vergütungs-
onspruchs bemessen, ergönzt werden (vgl. Riedel/Sußboue r/Froun-
holz BRAGO 5. Aufl. 5l Rn.1; Schumonn/Geißinger BRAGebO 2. Aufl.
$l Rn. 1, 2; GeroldlSchmidt BRAGO B. Aufl. Einl. Rn. 3, $l Rn. 6;
Hortmonn Kostengesetze 2l.Aufl. BRAGO $ I Anm. I B).

Diese rechtliche Beurteilung steht nicht im Einklong mit der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes. Dieser hot zwor in einer Reihe
von Entscheidungen die Einbeziehung eines Dritten in den Schufz-
bereich eines Vertroges dovon onhöngig gemocht, ob Wohl und
Wehe des Dritten dem Vertrogsportner des Schutzpflichtigen on-
vedrout woren (BGHZ 51, 9.l, 96; 56,269,273; 66,51,52; Urteile
vom 16.10..1963 - Vlll ZR 28/62 - NJW 19U,33,34; vom 30.9.169 -
Vl ZR 254/67 - NJW 1970,38,4Q vom 15.6.19V - Vl ZR 262/69 -
NJW 19V,1931t.

Diese Rechtsprechung dorf iedoch nicht dohin verstonden werden,
doß mit ihr Grenzen für die Einbeziehung Dritter in den Schu2bereich
eines Vertroges gezogen werden sollten. Vielmehr wollte der Bundes-
gerichtshof lediglich die Froge entscheiden, unter welchen Vorous-
setzungen ollein oufgrund der oblektiven lnteressenloge - olso ohne
einen konkreten Anholtspunkt in ousdrücklichen Porleierklörungen
oder im sonstigen Po rteiverho lten - d ie stil lschweigende Verei n bo ru n g
einerSchulzpflichtfr;r Dritte onzunehmen ist Noch S 328 BGB steht es
den Vertrogsschließenden frei, eine Leistungspflicht zugunsten eines
Dritten zu begründen. Der Gestoltungsfreiheit der Porteien sind in
dieser Hinsicht keine onderen Grenzen gezogen ols dig die für olle
Vertröge gelten (insbesondere $$134,'l38 BGBI. Dos gleiche muß für
Schurzpflichten gelten. Den Veilrogsporfeien ist es doher unbenom-
men, eine Schutzpficht ouch zugunsten von solchen Personen zu
begründen, die nicht ihrer Fürsorge onvertrout sind. Ob ein solcher
rechtsgeschoftlicherWi I le besteht, hot derTotrichter noch o I I g em ei nen
Auslegungsgrundsö2en zu ermiüeln (Urteile vom 2.ll.l9B3 - lVo ZR
20/82- undvom 23.,l.1985- lVoZR66 /83-Gl2/84: WMl9B4,34;
1985,450).

lm vorliegenden Foll liegen Anholtspunkte dofürvor, doß die Vertrogs-
porteien Dritte in den Schutzbereich des Vertroges einbeziehen woll-
ten. Wie bereits oben ousgefuh4 konn nicht dovon ousgegongen
werden, doß der Zwischenobschluß lediglich zur Belehrung des
Mondonten der Beklogten dienen sollte; erworvielmel-uols Entschei-
dungsgrundloge für einen Dritten - entweder den Köufer oder einen
Kreditgeber- bestimmt. ln einem solchen Foll liegtdieAnnohme nohe,
doß derDrittein den Schu2bereich desVertroges einbezogen werden
sollte. Dem konn im vorliegenden Foll nichtentgegengeholten werden,
doß die lnteressen des Köufers oder Kreditgebers ouf der einen und
derMondontin des Steuerberoters ouf deronderen Seite gegenlöufig
gewesen seien.
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Wer bei einer Person, die über eine besondere, vom Stoot onerkonnte

Sochkunde verfügt (2.8. bei öffentlich bestellten Sochverstöndigen,

Wirtschoftsprüfern, öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren,

Steuerberoternl, ein Gutochten oder eine gutochtliche Außerung
(2. B. ein Wirtschoftsgüter- oder Steuerberotertestotl bestellt, um do-

von gegenüber einem Dritten Gebrouch zu mochen, ist in der Regel

doron interessiert, doß die Ausorbeitung die entsprechende Beweis-

kroft besifzt. Dos ist iedoch nu r do n n gewö h rleistet, wen n derVerfosser

sie obiektiv noch bestem Wissen und Gewissen erstellt und ouch dem

Dritten gegenüber dofür einsteht.

Die Einbeziehung der Klögerin in den Schutzbereich des Vertroges

hönoi nicht dovon ob. ob den Bekloqten bekonnt wor doß der

Zwischenobschluß der Klögerin vorgelegt werden sollte; es genügt

vielmehr; wenn den Beklogten erkennbor wor, doß die Ausorbeitung

entweder für einen Köufer oder einen Kreditgeber (Bonkl besiimmt

wor. Der Bundesgerichtshof hot schon mehrfoch eine Schutzpflicht

zugunsten eines Dritten in Föllen ongenommen, in denen dem Schu2-
pflichtigen weder die Zohl noch die Nomen der zu schüzenden

Person bekr: r r rri wo r ( BG HZ 26, 365, 3A ; 33, 247, 249 ; 55, l l, I B; U i'ieile

vom25.4.1956 -VlZR34/55 -,]5.5.1959 - Vl ZR 109/58 - und vom

23.6.1965 - VlllZR 208/63 - NJW 1956,1193i1959,1676;1965,1757;

fernerSenotsurteilvom 2.ll.l9B3 - lVo ZR20/82-Gl2/84: LM BGB

$ 328 Nr. 25 : NiW 1984, 355 : WM 1984,34|,. Dos bedeutet oller-

dings nicht, doß der Kreis der unter die Schutzpflicht follenden

Personen uferlos ousgeweitetwerden düfte; es istvielmeh r erforderlich,

doß die Schutzpficht ouf eine überschoubore, ldor obgrenzbore

Personengruppe beschrönkt wird. Es erscheint demnoch nicht unzu-

lössig, wenn dieienige Person, der der Zwischenobschluß erkennbor

ols Entscheidungsgrundloge diente, in den Schutzbereich des Ver-

troges einbezogen wird; denn in diesem Folle würde sich derSchuL-

bereich nur ouf den Köufer und einen etwoigen Geldgeber des

Köufers erstrecken.

3.

4. Hoftungshöchstsumme in Allgemeinen Auftrogsbedingungen

Auch ouf die in den Allgemeinen Auftrogsbedingungen für Steuer-

beroter vorgesehene Hoftungsbegrenzung ouf 100.000 DM können

sich die Beklogten gegenüber der Klögerin nicht berufen. Die An-

sprüche, die der Klögerin möglicherweise oufgrund von $ 826 BGB

zustehen, können durch vertrogliche Abmochungen zwischen den

Beklogten und der V.GmbH oder Herrn M. nicht berührt werden.

Soweitdie Klögerin geltend mocht, doß sie in den SchuLbereich eines

zwischen der V'GmbH {oder Herrn M.) und den Beklogten obge-
schlossenen Steuerberotungsverlroges einbezogen worden sei, muß

sie sich ollerdings ouch die Bedingungen dieses Vertroges entgegen-
holten lossen. Die Beklogten hoben iedoch nicht in schlüssigerWeise

vorgetro gen, doß d ie g eno n nten Bedi n g u ngen wi rkso m zu m Besto nd-
teil dieses Vertroges gemocht worden seien (vgl. g 2 AGBG). Aber
selbstwenn dies geschehen sein sollte, wöre die Klagerin nicht gehin-

dert, Ersotz des vollen, ihr entstondenen Schodens geltend zu mochen,

wenn der Beklogle zu 2l entweder vorsöZlich oder grob fohrlössig
gehondelt hoben sollte. lm ersteren Foll wöre die Hoftungsbegren-
zrrnn ncmäßA276 Ahs ? BGB im letzteren noch Sll Nr 7 AGBG

l'-
unwtrKsom.

Anmer{<ung:

Umfossende weiterführende Literotur- und Rechtsprechungshinweise

finden Sie in Gl1986, S. i62-165.

Honororkloge
- Vozeitige Beendigung des Anwoltsvertroges

- Kündigungsrecht gem. $ 627 BGB

- Vereinbo ru ng eines Pouscholhonoro rs

- Weiterführende Hinweise
(BGH Urt.v.16.10.1986 - lllZR 67/85 -l

Leitsöfze:

ol Beivozeitiger Beendigung des Anwoltsvertroges noch $ 627 BGBisl
ein vereinbortes Pouscholhonoror noch $ 628 Abs.lSolzl BGB ouf den
Teil herobzusetzen, der der bisherigen Tötigkeit des Rechtsonwoltes

entspricht.

b) Eine Herobsetzung derVergütung noch $ 3 Abs. 3 BRAGO kommt ersi

in Betrocht, wenn ouch dos noch $ 628 Abs. I Solz 1 BGB geschuldete
(Teil-l Honoror noch unongemessen hoch ist.

cl Zur Anwendborkeit des $13 Abs. 4 BRAGO ouf ein vereinbodes
Pouscholhonoror.
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Steuerberoternl, ein Gutochten oder eine gutochtliche Außerung
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von gegenüber einem Dritten Gebrouch zu mochen, ist in der Regel

doron interessiert, doß die Ausorbeitung die entsprechende Beweis-

kroft besifzt. Dos ist iedoch nu r do n n gewö h rleistet, wen n derVerfosser

sie obiektiv noch bestem Wissen und Gewissen erstellt und ouch dem

Dritten gegenüber dofür einsteht.

Die Einbeziehung der Klögerin in den Schutzbereich des Vertroges

hönoi nicht dovon ob. ob den Bekloqten bekonnt wor doß der

Zwischenobschluß der Klögerin vorgelegt werden sollte; es genügt

vielmehr; wenn den Beklogten erkennbor wor, doß die Ausorbeitung

entweder für einen Köufer oder einen Kreditgeber (Bonkl besiimmt
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fernerSenotsurteilvom 2.ll.l9B3 - lVo ZR20/82-Gl2/84: LM BGB

$ 328 Nr. 25 : NiW 1984, 355 : WM 1984,34|,. Dos bedeutet oller-

dings nicht, doß der Kreis der unter die Schutzpflicht follenden

Personen uferlos ousgeweitetwerden düfte; es istvielmeh r erforderlich,

doß die Schutzpficht ouf eine überschoubore, ldor obgrenzbore

Personengruppe beschrönkt wird. Es erscheint demnoch nicht unzu-

lössig, wenn dieienige Person, der der Zwischenobschluß erkennbor

ols Entscheidungsgrundloge diente, in den Schutzbereich des Ver-

troges einbezogen wird; denn in diesem Folle würde sich derSchuL-

bereich nur ouf den Köufer und einen etwoigen Geldgeber des

Köufers erstrecken.

3.

4. Hoftungshöchstsumme in Allgemeinen Auftrogsbedingungen

Auch ouf die in den Allgemeinen Auftrogsbedingungen für Steuer-

beroter vorgesehene Hoftungsbegrenzung ouf 100.000 DM können

sich die Beklogten gegenüber der Klögerin nicht berufen. Die An-

sprüche, die der Klögerin möglicherweise oufgrund von $ 826 BGB

zustehen, können durch vertrogliche Abmochungen zwischen den

Beklogten und der V.GmbH oder Herrn M. nicht berührt werden.

Soweitdie Klögerin geltend mocht, doß sie in den SchuLbereich eines

zwischen der V'GmbH {oder Herrn M.) und den Beklogten obge-
schlossenen Steuerberotungsverlroges einbezogen worden sei, muß

sie sich ollerdings ouch die Bedingungen dieses Vertroges entgegen-
holten lossen. Die Beklogten hoben iedoch nicht in schlüssigerWeise

vorgetro gen, doß d ie g eno n nten Bedi n g u ngen wi rkso m zu m Besto nd-
teil dieses Vertroges gemocht worden seien (vgl. g 2 AGBG). Aber
selbstwenn dies geschehen sein sollte, wöre die Klagerin nicht gehin-

dert, Ersotz des vollen, ihr entstondenen Schodens geltend zu mochen,

wenn der Beklogle zu 2l entweder vorsöZlich oder grob fohrlössig
gehondelt hoben sollte. lm ersteren Foll wöre die Hoftungsbegren-
zrrnn ncmäßA276 Ahs ? BGB im letzteren noch Sll Nr 7 AGBG

l'-
unwtrKsom.

Anmer{<ung:

Umfossende weiterführende Literotur- und Rechtsprechungshinweise

finden Sie in Gl1986, S. i62-165.

Honororkloge
- Vozeitige Beendigung des Anwoltsvertroges

- Kündigungsrecht gem. $ 627 BGB

- Vereinbo ru ng eines Pouscholhonoro rs

- Weiterführende Hinweise
(BGH Urt.v.16.10.1986 - lllZR 67/85 -l

Leitsöfze:

ol Beivozeitiger Beendigung des Anwoltsvertroges noch $ 627 BGBisl
ein vereinbortes Pouscholhonoror noch $ 628 Abs.lSolzl BGB ouf den
Teil herobzusetzen, der der bisherigen Tötigkeit des Rechtsonwoltes

entspricht.

b) Eine Herobsetzung derVergütung noch $ 3 Abs. 3 BRAGO kommt ersi

in Betrocht, wenn ouch dos noch $ 628 Abs. I Solz 1 BGB geschuldete
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Zum Sochverholt:

Die Porteien streiten dorüber, in welcher Höhe dem Klöger ols Rechts-
onwolt des Beklogten eine Vergütung zusteht Die Porteien vereinborten
für die Ubernohme der Strofuerteidigung ein Honoror für den Beklogten
in Höhe von zunöchst DM 20.000,- und spöter DM 40.000,-. Dos
Mo ndot wu rd e wegen o n g eb I ich mo n g el hofter Verteid ig u n g entzog en.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht isi ohne Rechtsirrtum von $$ 627,628 BGB ous-
gegongen.

Der zwisch en d en Po rteien g esch lossen e Anwo ltsvertro g isi o ls Dienst-
vertrog über Dienste höherer Art onzusehen (vgl. BGHZ 54,106,107/
l0B; BGHST 27,366,368). Der Beklogte wor desholb berechtigt, den
Vertrog mit dem Klöger [ederzeit zu kündigen.

Die Rechtsbeziehungen zwischen den Podeien, hier die Froge, in
welchem Umfong dem Klöger noch dervozeitigen Beendigung des
Mondots Honororonsprüche gegen den Beklogten zustehen, richten
sich olsdonn noch S 628 Abs. I BGB. Der Klöger konn nicht mehr die
volle vereinborte Vergütung beonspruchen. Dos Honoror ist vielmehr
ouf einen der bisherigen Anwoltstötigkeit entsprechenden Teil herob-
zuseken, $ 628 Abs. I Solz I BGB.

Diese Vorschrift gilt fUr olle Dienstverhöltnisse (vgl. MünchKomm/
Schwerdtner $ 628 Rn. l). lhre Anwendung wird entgegen der Auf-
fossung der Revision nicht durch die Bundesgebührenordnung für
Rechtsonwölte - BRAGO - ousgeschlossen (vgl. Senotsurteile vom
B.l0.l98l - lllZR190/79: LM BGB$6ll Nr:63: NJW1982,437,438
und vom 7.6.1984- lllZR 37/83: LM BGB$ 628 Nr: Z: NJWi985,4l).
Die BRAGO enthölt keine obschließende Regelung des Anwolts-
vertroges und des dorouf beruhenden Honororonspruchs des Rechts-
onwolts. Sie enthölt, von hier nicht erheblichen Ausnohmen obgese-
hen, insbesondere keine Bestimmungen über den Grund des Ver-
gütungsonspruchs. Dessen Voroussetzungen ergeben sich vielmehr
ous den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts, die durch die in der
BRAGO entholtenen Regelungen, welche die Hohe des Vergütungs-
onspruchs bemessen, ergönzt werden (vgl. Riedel/Sußboue r/Froun-
holz BRAGO 5. Aufl. 5l Rn.1; Schumonn/Geißinger BRAGebO 2. Aufl.
$l Rn. 1, 2; GeroldlSchmidt BRAGO B. Aufl. Einl. Rn. 3, $l Rn. 6;
Hortmonn Kostengesetze 2l.Aufl. BRAGO $ I Anm. I B).

Diese rechtliche Beurteilung steht nicht im Einklong mit der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes. Dieser hot zwor in einer Reihe
von Entscheidungen die Einbeziehung eines Dritten in den Schufz-
bereich eines Vertroges dovon onhöngig gemocht, ob Wohl und
Wehe des Dritten dem Vertrogsportner des Schutzpflichtigen on-
vedrout woren (BGHZ 51, 9.l, 96; 56,269,273; 66,51,52; Urteile
vom 16.10..1963 - Vlll ZR 28/62 - NJW 19U,33,34; vom 30.9.169 -
Vl ZR 254/67 - NJW 1970,38,4Q vom 15.6.19V - Vl ZR 262/69 -
NJW 19V,1931t.

Diese Rechtsprechung dorf iedoch nicht dohin verstonden werden,
doß mit ihr Grenzen für die Einbeziehung Dritter in den Schu2bereich
eines Vertroges gezogen werden sollten. Vielmehr wollte der Bundes-
gerichtshof lediglich die Froge entscheiden, unter welchen Vorous-
setzungen ollein oufgrund der oblektiven lnteressenloge - olso ohne
einen konkreten Anholtspunkt in ousdrücklichen Porleierklörungen
oder im sonstigen Po rteiverho lten - d ie stil lschweigende Verei n bo ru n g
einerSchulzpflichtfr;r Dritte onzunehmen ist Noch S 328 BGB steht es
den Vertrogsschließenden frei, eine Leistungspflicht zugunsten eines
Dritten zu begründen. Der Gestoltungsfreiheit der Porteien sind in
dieser Hinsicht keine onderen Grenzen gezogen ols dig die für olle
Vertröge gelten (insbesondere $$134,'l38 BGBI. Dos gleiche muß für
Schurzpflichten gelten. Den Veilrogsporfeien ist es doher unbenom-
men, eine Schutzpficht ouch zugunsten von solchen Personen zu
begründen, die nicht ihrer Fürsorge onvertrout sind. Ob ein solcher
rechtsgeschoftlicherWi I le besteht, hot derTotrichter noch o I I g em ei nen
Auslegungsgrundsö2en zu ermiüeln (Urteile vom 2.ll.l9B3 - lVo ZR
20/82- undvom 23.,l.1985- lVoZR66 /83-Gl2/84: WMl9B4,34;
1985,450).

lm vorliegenden Foll liegen Anholtspunkte dofürvor, doß die Vertrogs-
porteien Dritte in den Schutzbereich des Vertroges einbeziehen woll-
ten. Wie bereits oben ousgefuh4 konn nicht dovon ousgegongen
werden, doß der Zwischenobschluß lediglich zur Belehrung des
Mondonten der Beklogten dienen sollte; erworvielmel-uols Entschei-
dungsgrundloge für einen Dritten - entweder den Köufer oder einen
Kreditgeber- bestimmt. ln einem solchen Foll liegtdieAnnohme nohe,
doß derDrittein den Schu2bereich desVertroges einbezogen werden
sollte. Dem konn im vorliegenden Foll nichtentgegengeholten werden,
doß die lnteressen des Köufers oder Kreditgebers ouf der einen und
derMondontin des Steuerberoters ouf deronderen Seite gegenlöufig
gewesen seien.
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zusö2lichen Aufwendungen, die dem Köuferenistonden, beliefen sich

ouf 4 Millionen DM. Selbstwenn olsoV. totsöchlich 4 Millionen DM zur

Verfügung gehobt hötte, wöre eine Kreditoufnohme in Höhe von

2,1 Millionen erforderlich gewesen.

Dos Berufungsgericht wird ouch nicht oußer Betrocht lossen dÜrfen,

doß testierle U nternehmensobschlüsse im Geschöftsverkehr zwischen

Kred itneh mern u nd Bo n ken benötigt werd en. Die Bo n ken werden vom

Bu ndeso ufsichtso mt f ü r dos Kred itwesen o n geho lten, von den Kredit-

neh mern testierte J o h reso bsch I üsse zu verlo n gen (Consbruch/Mol lerl
Böhre/Schneider, KWG Gxtsommlung Nr: 4.391; dieses Amt lAßt

dobei ouch Testote von Steuerberotern und Steuerbevollmöchtigten

zu {schreiben des Amts vom 6.8.1965 -14 - 2 -, obgedruckt in DSIR

1966, 614l.lnwieweit diese Proxis den tseklogten bekonnt wor und

inwieweit sie desholb mii der Möglichkeit einer Vorloge des Ab-
schlusses bei einer Bonk rechneten, wird Soche der totrichterlichen

Beurteilung sein.

ZurAnnohme eines vorsötzlichen Hondelns genügt es ollerdings nicht,

doß die Beklogten mit einer Kreditoufnohme rechnen mußten, dos

Berufungsgericht hotte ledoch prüfen müssen, ob es ongesichts dieser

Umstönde nicht ols etwiesen ongesehen werden muß, doß die

Beklogten mit dieser Moglichkeit rechneten.

Eine Hoftu ng ous u nerlou bter Ho ndlu ng kommt ol lerdings nu r insoweit

in Betrocht, ols der in Anspruch genommene Beklogte persönlich fÜr

den Zwischenobschluß verontwortlich ist Diese Voroussetzung liegt,

soweit bisher ersichtlich, nur hinsichtlich des Beklogten zv 2l vor, der

den Zwischenobschlufi erstellt und dos Testot erteilt hot.

2. Anspruchsgrund: Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten der Bonk

Dos Berufungsgericht nimmt zutreffend on, doß zwischen der ous den

Beklogten bestehenden Sozietöt und der Firmo V'GmbH (oder dem

Geschöftsführer und Alleingesellschofter M.l ein ouf Ersiellung des

Zwischenobschlusses gerichteter Vertrog zustondegekommen sei. Es

meint iedoch, doß die Klögerin nicht in den Schulzbereich dieses

Vertroges einbezogen gewesen sei. Eine solche Einbeziehung könne

nur donn ongenommen werden, wenn der Vertrogsportner der in

Anspruch genommenen Portei eine Schurzpflicht zugunsten des

geschödigten Dritten gehobt hobe. Zwischen der V'GmbH (bzw.

ihrem Gesellschofter M.) und der Klögerin bestehe ein solches Ver-

höltnis [edoch nicht.

Doß die Porteien im Streitfoll die Regelung des g628 BGB obbe-
dungen und in ihrer Honororvereinborung bestimmt hötten, dos ver-

einborte Honoror sei ohne Rücksicht ouf eine vozeitige Beendigung

des Mondots stets vollzohlbor(vgl. dozu BGH5t27,366,370 f.), hot
dos Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint Die Revision greift dos

ouch nicht on.

2. Dem Berufungsgericht ist ouch dorin zu folgen, doß bei einer vor-

zeitigen Beendigung des Mondots infolge einer Kündigung noch

9627 BGB die Herobse2ung des vereinborten Honorors noch g628

Abs. I Solz I BGB ouf einen der bereits erbrochien Leistung entspre-

chenden Teil Vorrong hot vor einer Ermößigung noch $ 3 Abs. 3
DD 

^ 
r\r\ N t^^L !i^^^.\/^.^^l^"1{+ l,^^^ ^i^^.,^rnin[-.^+^ \/^.^;i+,,^^ Jl^

unter Berücksichtigung oller Umstönde unongemessen hoch ist, durch

dos Gericht ouf den ongemessenen Betrog bis zur Höhe der gesetz-

lichen Vergüiu ng hero bgeselzt werden.

Wie ousgeführt, enthölt die BRAGO Sonderbestimmungen, die den

Vorschriften des Bürgerlichen Rechts vorgehen, - von hier nicht inter-
. r 

^ 
I -l--.---l--.- .-.,.-I:...- -l:- D------...--. -l -esslerenoen Ausnonmen ougesellel I -, llul lul ule Dclllessull9 (ler

Höhe des Vergütungsonspruchs, nicht ober für den Anspruchsgrund.

Frogen, die zum Rechtsgrund des Vergütungsonspruchs gehören,

finden doher ihre Regelung in den schuldrechtlichen Vorschriften des

Bürgerlichen Gesezbuchs.Zum Grund desAnspruchs in diesem Sinne

gehort ouch die Regelung der Froge, ob und in welchem Umfong dem

Rechtso nwo lt bei ei ner vozeiti g en Beend ig u n g des Anwo ltsvertro g es

durch Kündigung gegenüber dem Mondonten eine Vergütung

zusteht Diese gebührenrechtliche Folge der Kündigung ist in $628
Abs.l Solz I BGB dohin geregelt, dofJ derAnwoltAnspruch ouf eine

Verg ütu n g hot, die sei n en bislo n g erb ro chten Leistu n g en entsp richt Als

Bestimmung, die noch Beendigung des Vertrogsverhöltnisses die
Anspruchsgrundloge für die Vergütung normiert, geht $ 628 Abs. I

Sotz I BGB der nur die Höhe der Vergütung betreffenden Vorschrift

des$3Abs.3BRAGOvor.

Soweit im Schrifitum die Auffossung vertreten wird, bei vozeitiger
Beendigung des Mondots greife $3 Abs. 3 BRAGO und doneben
S62BAbs.l BGB ein (vgl. Riedel/Sußbouer/Frounholz ooO $ 3 Rn. 32;

Schumonn/GeißingerooO $ 3 Rn.44), istdies zumindest mißverstönd-

lich und wird dem unterschiedlichen Regelungsbereich beider Vor-

schriften nicht hinreichend Rechnung getrogen.
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Bei vozeitiger Beendigung des Auftrogs ist - ousgehend von dem
vereinborten Honoror und der insgesomtvorgesehenen Tötigkeit- zu

bewerten, welcher Anteil des vereinboden Honorors ouf die bereits
erbrochte Leistung des Rechtsonwolts entfollt (vgl. Schumonn/
Geißinger ooO $ 3 Rn. 42. Für eine Herobsetzung derVergütung noch

$ 3 Abs. 3 BRAGO bleibt in diesem Zusommenhong nur donn Roum,

wenn quch dos noch $ 628 Abs. 1 Sotz I BGB geschuldete (Teil-)Hono-
ror noch unongemessen hoch ist oder \Menn die Porteien, wos noch
den Feststellungen des Berufungsgerichts hier nicht der Foll ist,

ousdrücklich vereinbort hoben, doß ouch bei vorzeitiger Vertrogs-
beendigung dos gesomte vereinborte Honoror zohlbor sein soll (vgl.

Pobst MDR l9ZB, 449; s. ober ouch BGHST 27,366,370 f .1.

3. Entgegen derAuffossung der Revision ist hier eine Herobsetzung des
vereinborten Honorors noch Moßgobe des $ 628 Abs. I Sotz I BGB
nicht du rch $ l3 Abs. 4 BRAGO o usgeschlossen. Noch dieserVorschrift
ist es ouf bereits entstondene Gebühren ohne Einfluß, wenn der
Auftrog endet, bevor die Angelegenheit erledigt ist

$ l3 Abs.4 BRAGO ist im Streitfoll nichtonwendbor,wie dos Berufungs-
gericht ohne Rechtsirrtum ongenommen hot. Die Bestimmung gilt nicht
für ein vertroglich vereinborles Pouscholhonoror, dos sich wesentlich
vom geselzlichen Totbestond der Pouschgebuhr unterscheidet und -
wie hier - fü r die geso mte Tötig keit des Rechtso nwo lts, fü r die noch der
gesezlichen Gebührenregelung mehrere einzelne Pouschgebühren
erwochsen würden, einen einzigen einheitlichen Honororbetrog vor-
sieht {vgl. BGHST 27,366,372; Senotsurteil BGHZ 86,98,100}.

5i3 Abs.4 BRAGO beruht ouf den Besonderheiten des onwoltlichen
Gebührenrechts. Er ist Ausfluß des Sysiems der gesetzlichen Verfoh-
renspouschgebühren, noch dem der Rechtsonwolt für eine Gruppe
gleichodiger Tötigkeiten [eweils eine Gebühr enthölt, ohne doß es

dorouf onkommt, wie oft er die betreffende Tötigkeit ousgeführt hot
(vgl. BGHST 27, 366,32; Riedel/Sußbouer/Frounholz ooO $ I Rn. 39,
42; Schumonn/GeißingerooO Einl. Rn. 91. DerRechtsonwolt hotdiese
Gebuhr bereits mit der ersten Tötigkeit, die die gesetzlichen Vorous-
selzungen ihres Entstehungstotbestondes erfullt, in voller Höhe ver-
dient. Er konn sie für weitere gleichortige Tötigkeiten in derselben
Angelegenheit nicht ein zweites Mol verlongen ($ 13 Abs. 2 BRAGOI.
Auch verringert sich die Gebuhr nicht, wenn zur Durchführung des
Auftrogs lediglich eine einmolige Vornohme der die Gebuhr begrün-
denden Tötigkeit erforderlich ist

Folle überhoupt dos Testot gehobt hötte. Als Erkenntnisquelle für den
Geschöfts{ührer der Mondontin, ols Grundloge für dessen unter-
nehmerische Entschlüsse wor es ungeeignet, do diesem bereits ouf-
grund der Belehrungen der Beklogten die Unrichtigkeit des Testots
bekonnt wor.

Für den Vorsotz reicht es ous, wenn die Beklogten es sich vorstellen,
der Abschluß könne bei Kreditvertrondlungen mit einem Geldgeber
verwondt werden und diesen zu einer ihm nochteiligen Disposition
veronlossen. ln diesem Zusommenhong rügt die Revision mit Recht,
doß dos Berufungsgericht bei der Entscheidung der Froge, ob die
Beklogten mit einer Weitergobe des Zwischenobschlusses on eine
Bonk rechneten, ollgemeine Erfohrungssölze oußer ocht gelossen hot.
Sie meint, es sei eine Erfohrungstotsoche, doß Unternehmerpersonlich-
keiten wie V. in der Regel von der Housbonk ein Dispositionskredit
in Form einer Kreditlinie zugesogt werde: Geschöfte wie dos vor-
liegende würden noch der Lebenserfohrung regelmößig teilweise
fremdfinonzierl.

Dieser Auffossung konn sich der Senot alvor nicht in vollem Umfong
onschließen. Es mog Fölle geben, in denen der Köufer eines Unter-
nehmens in der Loge ist, den vereinborten Koufpreis ous eigenen
Mitteln oufzubringen. Die Regel ist dies ollerdings nicht. Es log doher
nohe, doß die Beklogten oufgrund ihrer Berufserfohrung mit
der Möglichkeit einer Kreditoufnohme des Köufers zvm Zwecke der
Finonzierung des Koufpreises rechneten. Eine ondere Beurteilung
wöre nur donn ongebrocht, wenn die Beklogten positive Anholts-
punkte dofür gehobt hötten, doß V. den Erwerb ousschließlich ous
eigenen Mittel n fino nzieren wollte.

Wenn V. noch den vom Oberlondesgericht übernommenen Fest-

stellungen des Londgerichts den ,,Eindruck" erweckt hot, doß es für
ihn kein Problem sei, 4 Millionen zur Begleichung der Lieferonten-
forderungen und für die erforderliche Exponsion und weitere Ergön-
zungsinvestitionen ,,oufzubringen'j so besogt dies noch nicht, doß er
4 Millionen ols Eigenmittel zur Verfügung hotte; es konn ouch so zu
versiehen sein, doß es ihm ein leichtes sei, sich diese 4 Millionen oder
einen Teil im Kreditwege zu beschoffen. Aber selbst wenn der Köufer
Eigenmittel in Hohe von 4 Millionen DM zurVerfügung gehobt hötte,
hötten diese nicht ousgereicht, um die Verpflichtungen zu erfüllen, die
ihm durch den Kouf enistonden. Er hotte für die Geschöftsonteile
500.000 DM und für die Ablösung des Gesellschofterdorlehens des
bisherigen Alleingesellschofters M. 1.600.000 DM zu zohlen; die
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Der Leser mußte olso ous dem Zwischenobschluß den Eindruck gewin-

nen, doß der Beklogte zu 2) die Ordnungsmößigkeit der Buchfiihrung

festgestellt hotte. Noch dem eigenen Vortrog der Beklogten, den sich

die Klögerinzu eigen gemocht hot,wies iedoch die Buchholtung derV-

GmbH schwerwiegende Möngel ouf. Trolz der Bemühungen der

Beklogten wor es nicht moglich gewesen, diese Möngel so zu be-

heben, doß ein zuverlössiger Zwischenobschluß hötte oufgestellt
werden körrrrerr.

Der Zustond der Buchholtung der GmbH wor für den[enigen, der

oufgrund des testierten Zwischenobschlusses eine Entscheidung zu

treffen'hotte, von ousschloggebender Bedeutung. Dos Fehlen einer

ordnu,ngsmößigen Buchholtung mochte nicht nur die Bilonzsöze
Trogwurolg/. es wor oles vlelmenr eln umsTonq/ aer rur slcn olleln

Zweifel on der sochgerechten Geschöftsführung der Gesellschoft
begründen konnte. Auch dos konnte bei der Bewertung der Gesell-
schoft und ihrer wirtschoftlichen Leistungsfahigkeit eine Rolle spielen.

Dorous ergeben sich ouch Folgerungen für die sublektive Seite. Wenn

den Beklogten bekonnt wo6 doß die Buchholtung der V.GmbH
schwerwiegende Möngeloufwies, und wenn sie ous diesem Grunde
die Aufstellung einer zuverlössigen Zwischenbilonz für unmöglich

hielten, donn wor es leichtfertig, wenn sie den Zwischenobschluß zum

3l.5.l98l mit ihrem Testot versohen. Soweit sie dorin dos Vorhonden-

sein einer ordnungsmößigen Buchholtung bescheinigten, wor ihnen

die Unrichtigkeit ihrer Feststellung posiiiv bekonnf zur Beurteilung der
Froge, ob die Bilonzonsötze richtig woren, fehlte ihnen eine ousrei-

chende Erkenntnis. Dos Oberlondesgericht meint iedoch in Uber-

einstimmung mit dem Londgericht, doß eine vorsötzliche Schodigung
nicht nochgewiesen sei; diese könne nurdonn ongenommen werden,

wenn die Beklogten zumindest domit rechneten, doß ihr leichtfertig

folscher Zwischenobschluß on die Klögerin oder zumindest on eine

ondere Bonk gelongen und von dieser zur Grundloge einer Kredit
entscheidung gemocht werden würde. Diesen Beweis hobe ober die

Klögerin nicht erbrocht. Diese Feststellung ist nicht rechtsfehlerfrei

getroffen; die Vorinstonzen hoben mehrere wesentliche Umstönde
nicht beochtet.

Mit der Schödigung eines Dritten hötten die Beklogten ollerdings

donn nichtzu rechnen brouchen, wenn derZwischenobschluß nur zur

Belehru ng derMo ndo ntin u nd nichtzum Gebrouch gegenü ber Dritten

bestimmt gewesen wöre. Dos behoupten iedoch nicht einmol die Be-

klogten. Es wöre ouch unverstöndlich, welchen Zweck in diesem

Auf dieser Grundloge des onwoltlichen Gebührenrechts enthölt $.l3

Abs.4 BRAGO lediglich die Umsetzung des g62BAbs.l Solzl BGB in

dos System des Gebührenrechts. Er stellt insoweit klor, doß dem

Rechtsonwolt ouch bei einer vozeitigen Beendigung seines Auftrogs

die bereits verdienten Gebühren in voller Höhe verbleiben, eine Folge,

die sich ohnehin ouch ous $ 628 Abs.l Sotzl BGB ergibt, do die bereits

entstondenen Gebühren dieVergütung fürdie bisherige Leistung des

Rechisonwolts dorstellen (vgl. BGHST ooO; Pobst MDR l9ZB, 449;

Schumonn/Geißinger ooO $13 Rn. 92; Gerold/Schmidt ooO $13

Rn.46l.

$ 13 Abs. 4 BRAGO ist ondererseits, do er nur die bereits entstondenen

Gebühren sichert, nicht geeignet, dem Rechtsonwolt einen vertrog-
l: ^L ^^ \ /^-^,",+, , ^L ;^ J^..,^ll^^ u xL^ -l^..o^ -, , o'h^ l+o^, .^,^o

ih; b"l ;;i.r;;;J"r'orrcnluhruns des Auftross zusestonden hötte.

Do der Vergütungsonspruch erst mit der Leistung der vertroglichen

Dienste entsteht (vg. Riedel/Sußbouer/Frounholz ooO $l Rn. 5l und

somit die Hohe des Entgelts dovon obhöngt, welche Tötigkeiten der

Rechtsonwolt totsöchlich ousgeführt hot, konn der Anwolt keine

Gebuhr verlongen, die er nicht schon durch irgendeine Tötigkeit ver-

dient hot (Gerold/Schmidt ooO $13 Rn. 431. $13 Abs. 4 BRAGO

verhindert nicht, doß die Vergütung des Rechtsonwolts beivorzeitiger
Beendigung des Auftrogs geringer ousföllt, ols dies bei vollstöndiger

Durchfiihrung der Foll gewescn wörc.

Ein vereinbortes Pouscholhonoror, dos nichi schrittweise mii der Aus-

führung bestimmterTötigkeiten onwöchst, sondern von vornherein die
g eso mte Töti g keit des Rechtso nwo lts o bg ilt, loßt sich desho I b nicht m it

den gesetzlichen Gebühren vergleichen. Eine Gleichsetzung des

Gesomthonorors mit einer Gebühr, die bereits bei der ersten noch so

geringfügigen Tötigkeit des Rechtsonwolts entstonden ist und noch

$13 Abs.4 BRAGO erholten bleibt, hotte die unbillige Folge, doß der

Rechtsonwolt die gesomte, für eine umfossende fütigkeit vereinborte

Vergütung fordern könnte, ouch wenn er nur einen geringen Teil der

vereinborten Leistung erbrocht hot (vgl. OLG Köln AnwBl.1972,159 :
JurBüro 1972,2331. Dies wöre iedoch mit der gese2lichen Ausgestol-

tung des Vergütungsonspruchs des Rechtsonwolts, wie ersich ous der

Regelung desS 628 BGB und denVorschriften deTBRAGO ergibt, nicht

vereinbor.

4. Zur Höhe des dem Klögerzustehenden Honorors hot dos Berufungs-

g ericht o bgewogen, welchen U mfo n g d ieVerteid ig u n g des Beklo gten

in den beiden Strofuerfohren hotte und welchen Teil dererforderlichen

30 39



Gerling lnformotionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 3187 Gerling lnformotionen ftr wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe Gl 3t87

Tötigkeiten der Klöger bis zur Kündigung des Mondots bereits

erbrocht hotte. Es hot ferner eine Bewerlung der Leistungen des

Klögers im Rohmen der Gesomfuerteidigung vorgenommen und ist

dobeizu dem Ergebnis gelongt, doß die Leistung des Klögers im ersten

Strofuerfohren einem Anteil von etwo l/3 und im zweiten Strof-

verfohren einem solchen von etwo l/20 des für die Vedeidigung

insgesomi erforderlichen Arbeitsoufwondes entspreche, so doß dem

Klöger im ersten Foll 6.666,66 DM und im zweiten Foll 1.000,- DM
zustünden.

Weitefi hrende Hinweise zu Kündigung
des StB-Vertroges u nd Honororonspruch :

Zur Einschrönkung des Rechts zur fristlosen Kündi-

gung gem.8627 Abs.2 BGB (Kündigung zvrUnzeill
OLG Homm
Un.v.26.9.1980
-25U tB/80 Gt19/82,
AG Düsseldorf
Urt.v.l.7.1986
- 36 C 117/86
Gl1986, il4

nicht erwiesen, doß sie gewußt oder zumindest domit gerechnet
hötten, doß der von ihnen erstellte Prüfungsbericht vom Koufinter-
essenten V. bei Kreditverhondlungen mit Dritten verwendet werden
würde. Diese Ausführungen holten einer rechtlichen Nochprüfung
nicht stond.

Die Froge, ob die Beklogten bei der Erstellung desZwischenobschlus-
ses und der Erteilung des Testots leichtfertig gehondelt und einen
Dritten vorsötzlich geschödigt hoben, konn nur donn sochgerecht
beontwortet werden, wenn vorher geklo* wird, ob und in welchen
Punkten der Zwischenobschluß oblektive Fehler enthölt (vgl. RGZ 90,
106, 1091. Dozu ist folgendes zu bemerken,

Dos Berufungsgericht spricht ouf Seite lB seines Urteils von einem

ongeblich folschen Zwischenobschluß. Es meint, doß über die Be-

onstondungen, die die Klogerin gegen diesen Berichtvorbringt, noch
Beweis erhoben werden müßte. Dos ist unzutreffend. Die Klögerin
hotte bereits in der Klogeschrift ousführlich dorgelegt, in welchen
Punkten ihrer Auffossung noch der Abschluß folsch sein soll; sie hot
überdies noch ein Privotgutochten zu dieser Froge vorgelegt und zum

Gegenstond ihres Vortrogs gemocht. Die von der Klögerin erhobenen
Vorwürfe sind schlüssig; wenn sie zutreffen, wor dos Gutochten
geeignet, einen folschen Eindruck von derwirtschoftlichen Loge derV,
GmbH zu vermitteln.

Die Beklogten hoben sich wie folgt geöußert:

,,Es gibt nicht den geringsten Anholtspunkt dofur, doß die
Beklogten - wenn und soweit in dem Zwischenobschluß
überhoupt obiektive Fehler entholten gewesen sein sollten,
wos bestritten wird - vorsöfzlich oder grob fohrlössig
gehondelt hötten. lch erspore mir zunöchst weitere Aus-
führungen dozv,weil sonst ouf dos Verholten der Klögerin
nöher eingegongen werden müßte'i

Ob domit die Beklogten ihrer prozessuolen Erklörungspflicht genügt
hoben, erscheint zweifelhoft. Hierouf kommt es iedoch nicht entschei-
dend on; denn dosvon dem Beklogfen zu 2) erteilteTestotistschon ous
einem onderen Grund zu beonstonden. Der Beklogle zv 2l gibt in

seinem Testot on, doß der ,,die sinngemöße Einholtung der oktien-
rechtlichen Vorschriften über den lnholt des Johresobschlusses, über
die Gliederung der Johresbilonz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung, über die Werfonsölze in derJohresbilonz sowie die Einholtung
der Grundsötze der ordnungsmößigen Buchführung" geprüft hobe.

Keine Honororrückzohlung bei mongelhofter Erfül-

lu ng eines Diensfuerlroges

H ono ro rrü c kzo h I u n gso nspru ch bei Werkvertro g

Befindet sich der Mondont mit der Annohme der

Dienste des Steuerberoters in Verzug, so konn der

Steuerberoter für die wegen des Verzuges nicht

geleisteten Dienste die vereinborte Vergütung

verlongen, ohne zur Nochleistung verpflichtet zu

sein. Er muß sich lediglich die Erspornis bei den

Bürokosten onrechnen lossen. Der Mondont kommt

in Annohmevezug, wenn er ouf schriftliche Auf-

forderung des Steuerberoters, die Bücher zur Yer-

fügung zu stellen, schweigt, obwohl der Steuer-

beroter die Steuererklörungen zu erstellen hot.

BGH GIIl/82: ztP 1982,116: DB 1982,1054

OLG Köln
Urt.v.23.4.1980
-2U181/79 GIB/B83

OLG Düsseldorf
Urr.v.7.6.1984
- 18 u 21/84Gt24/84
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Zum Sochverholt:

Der Filmregisseur V. wollte von dem Alleingesellschofter der V.GmbH

dessen Geschoftsonteile von insgesomt DM 500.000,- erwerben. Zur

Unterstützung seines Kreditontroges legte er einen Zwischenobschluß

zum 31. Moi lggt voI den die beklogte Steuerberotersozietöt erstellt hotte.

ln der Anloge 4 zum Zwischenobschluß fuhrte der Steuerberoter ous'

,,lm Rohmen des mir erteilien Auftroges wirkte ich bei der

irstellung des Zwischenobschlusses zum 3]. Moilg$l mit und

prüfte die sinngemöße Einholtung der oktienrechilichen Vor-

schriften über den lnholt des Johresobschlusses, Über die

Gliederung der Johresbilonz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung, Über die Wertonsölze in der Johresbilonz sowie

die Einholtung der Grundsöfze ordnungsmöl)iger buch-

führung.'

Er versoh den Zwischenobschluß mit folgender Schlußbemerkung,

,,lch erstotte diesen Bericht oufgrund der vorgelegten BÜcher

und Unterlogen sowie der mir erteilten AuskÜnfte und gege-
ho^o^ Nlnrhr,rraiqa nnch hestem Wi.ssen rrnd Gewissen."

Eine Ausfertigung des Zwischenobschlusses ging on den Geschöfts-

f ü h rer, zwei o ndere wu rden o uf dessen Vero nlossu n g dem Fil m reg isseu rV.

übersondi.

Die kreditgebende Bo n k verlo ngt vom Steu erberoter Schodenersotz, do

derZwischenobschluß folsch sei; erweise einen Gewinn ous, obwohl die

Gesel lschoft zu m 3,l. Moi I 9Bl ei nen Ved ust von m i ndestens DM 90.251,20

hötte ousweisen müssen. Für die Kreditgewöhrung sei der vom Steuer-

beroter testierte Zwischeno bsch I uß entscheidend g ewesen. Wö re ih r ei n

Zwischenobschluß vorgelegt worden, in dem die wirtschoftliche Loge

zutreffend dorgestellt gewesen sei, so hötte sie den Kredit nicht bewilligt.

Aus den Gründen:

1. ,Anspruchsgrund: vorsötzlich sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

Die Froge, ob die Kloge ouf die Vorschriften Über unerloubte Hond-

lungen gestülzt werden konn, prüft dos Berufungsgericht unter dem

Geiichtipunkt des gB26BGB. Es gehizutreffend dovon ous, doß ouch

ein leichtfertiges und gewissenloses Verholten einen Sittenverstoß im

Sinne dieser Geselzesvorschrift dorstellen konn. Es verneint iedoch
einen Schodenersotzonspruch, weil der Klögerin nichi der Nochweis

gelungen sei, doß die Beklogten vorsölzlich gehondelt hötten. Es sei

Der Steuerberotungsvefrog ist regelmöflig von bei-

den Vertrogsportnern ohne Vorliegen besonderer

Kündigungsgründe fristlos gem. 9627 BGB kÜndbor.

lm Follederfristlosen Kündigung gem. $ 627BGBhot

der Steuerberoter gem. $ 628 Abs. I BGB nur einen

Anspruch ouf Teilvergüiung.

lsl elne NunolgungsTrlsT von o lvl(Jrl(llcl lzurrr \.){uLrr-

tolsende vereinbort worden, so steht dem Steuer-

berqter sein Honororwöhrend des Loufs der KÜndi-

gungsfrist weiterhin zu, wenn er seine Dienste

ongeboten, der Mondont sie iedoch nicht onge-

nommen hot.

Zum Gerichtsstcnd einer Honororkloge des Steuer-

beroters

5t891984,246

LG Mönchen-
glodboch
Urt.v.ll.3.1986 -
60 236/85,
bestötigt durch
OLG Düsseldorf
Urt.v.9.l0.l986 -
18 U 83/866
Gil986,156

Einkommensteuerrechtliche Behondlung der Beitröge

zu einer Proxisgründungs- oder Betriebsunteörechungsversicherung

lm Rohmen einer löngerfristigen Finonzierung von freiberuflichen, insbe-

sondere öztlichen Proxen werden gelegentlich sog. Proxisgründungs-

versicherungen obgeschlossen. Diese Versicherungen beinholten eine

Ko pito lversicheru n g o uf d en Tod es- oder Edebensfo I l. Die Versicheru n gs-

summe wird zur Tilgung eines zur Proxisfinonzierung gewöhrten

Dorlehens vewondl Versicherung und Dorlehen hoben doher dieselbe

Höhe und Loufzeit, Ioufende Tilgungsroten werden ouf dos Dorlehen

BGHZ 54,107 f,
OLG Köln Gll/85;
Münchner Kommentor
- Schwerdtner $ 620,
9; Stoudinger-
Neumonn 9627,12,
Dos Kündigungsrecht
des Mondonten gem.
8627 BGB konn ver-
troglich eingeschrönkt
werden.

BGH WM 1970,1052

L\7 L./Uil il5t(lul

Gl Leitsqfz
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nichtgeleistet. DieVersicherung ist kombiniert miteinerBerufsunföhigkeits-
versicherung; fürden Foll der Berufsunföhigkeittritt Beitrogsbefreiung ein,
und es wird eine Rente gezohlt Beitröge für eine derorlige Versicherung
können trofu des Zusommenhongs mit der Proxisfinonzierung nicht ols
Betriebsousgoben obgezogen werden, weil die versicherung nicht
unwesenflich die Lebensführung des Versicherungsnehmers berührt
(vgl. dos zu einer vergleichboren Follgestoltung ergongene BFH-Urteil
v. 29.10.1985 BStBl. 1986 ll, S. 143).
(Rdvfg. der oFD Fronkfurl om Moin v. 21.10..l98 6 - s 21344 - l0 - sr il 20,
Wpg 1987,471.

Hoftung des Steuerberolers
- Fehlerhoftes Testot

- Schodenersotzo nspruch der kreditgebenden Bo n k

- Vorsötzlich sittenwidrige Schödigung, S 826 BGB

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten der Bonk
(BGH Urt.v. 26.11.1986 - lVo ZR 86/BSt

Stichwort- u nd Entscheidun gsverzeichnis ( H eft 1 -3, 19871

Leitsofz:

Zur Sorgfoltspflicht eines steuerlichen Beroters bei der Erteilung von
Testoten.

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Ein Testot wurde leichtfedig und gewissenlos erteilt, wenn ous dessen
lnholt der Eindruck gewonnen werden muß, der steuerberoter hobe
die ordnungsmößigkeit der Buchführung festgesteilL obwohl ihm
schwerwiegende Möngel bekonnt woren und er desholb die Erstel-
lung einer zuverlössigen Zwischenbilonz für unmöglich hiert

2. Vorsöfzliches Hondeln i.S. sB26BGB verlongt, doß derSteuerberoter
domit rechnete, die Zwischenbilonz werde zu Kreditverhondlungen
und zur Kreditoufnohme benötigt Es genügt nicht, doß er domit
rechnen mußte.

3. Dritfe können in den Schutzbereich eines Steuerberotungsver-troges
oufgrund der obiektiven lnteressenloge oder oufgrunJ konkreter
Anholtspunkte - Porteierklörungen bzw. Porteiverholten - oufgenom-
men werden. Hier: Zwischenobschluß sollte ols Entscheidungsgrund-
loge für Dritte - Köufer oder Kreditgeber - dienen.

4. Schu2pflichten zugunsten Dritter setzen vorous, doß sie ouf eine über-
schoubore, klor obgrenzbore Personengruppe beschrönkt sind. Hier,
Beschrönkung ouf den Köufer von Geschöftsonteilen bzw. dessen
Kreditgeber.

5. Hoftungshöchstsummen in Allgemeinen Auftrogsbedingungen kön-
nen Dritten, die in den Schu2bereich des Steuerberotungsvertroges
ein bezogen sind, entgegengeho lten werden.
Der Schodenersotzonspruch wegen vorsöfzlich sittenwidriger schö-
d ig u ng gemöß s 826 BGB ko n n d u rch Al I gem eine Auftro gsbldin g u n-
gen nicht eingeschrönkt werden.

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hoftungshöchstsumme

Antrog
- lnvestitionszuloge

: zustöndiges Finonzomt

Anwoltsvertrog
- Kündigungsrecht, S 622 BGB

Buchführungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- U nterschlogu ngsentdecku ng

Dienstvertrog

- Anwoltsvertrog

Dritthoftung

- Hoftungsbeschrönkung in AGB BZ, 34
- sittenwidrige, vorsötzliche

Schödigung, S 826 BGB

- Vertrog mit Schu2wirkung zugunsien
Dritter
: KreditgeberschuL
: Zwischenobschluß

Fristenkontrolle

- unverschuldetes Söumnis/
Brief on unzustöndiges FA

Geldstrofe/-buße
- Schoden

Hoftungsbeschrönkung in AGB

- Hoftungshöchstsumme

Honororonspruch d. RA

- vorzeitige Beendigung des Mondots,87,35
g13 BRAGO

- Herobsetzung des -, $ 3
Abs.lllBRAGO

- Pouscholhonoror

Honororonspruch d. StB

- Buchführungsmondoi

- Veriöhrung

Konkursverwolter. Hoftung des -
- Betriebsfortführung

Literotur- u. Rechtsprechungshinweise
Honororonspruch
- Kündigungsrecht, $ 622 BGB

- Wiedereinselzung

Miverschulden {$ 254 BGBI

- {ür Unterschlogung durch ArbN

Notor
- Sochverholtsermiitlu ng

- Sicherungsübereignu ngsvertrog

Rechtsonwolt

- Bürogemeinschoft im lnkossobüro

Rechtsbeistond

- Prozeßvertretung vor Arbeitsjericht

87,34

87,20

87,3s

87,4
87,4

87,36

87,27

87,27

87,27
87,27

87,20

87,24

87,34

87,34

87,9
87,9

87,26
ILS)

87,40
87,40
87,23

87,6

87,12
ILS}

87,12
(LS)

87,9
87,7

Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- durch Schuldenregulierung

- du rch Versicheru ngsmothemotiker/
Rentenbescheid

- Anwolts- und lnkossobüro

- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht

Sochverholtsermittlung

Sochverstöndiger

- Rechtsberotung durch

87,12
ILS)

87,12
ILS)

87,12
{LS)

87,12
{LSI

87,9

87,12
{LSt

42

87,34

27
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Gl Leitsötze Schoden

- Geldbuße

- Anwoltskosten {. Strofuerfohren

Steuerberolu n gsgesetz

- s4 Ziff.5
: durch Unternehmensberoter
: unmittelborer Zusommenhong

-57: Unobhöngigkeii
: Gebührenzohlung durch Dritte

Steu erberotu n gsverlro g

- Kündigung durch Mondonten
- Schu2wirkung zugunsten Dritter

Steuerhinterziehung

- Fortsefzungstog

- Strofbefehl, Rechtskroft

- USt-Erstottungsonspruch

- verlurir uilg

Teslot

- Ordnungsmö0igkeit der Buchführung

- Sorgfoltspflicht bei Erteilung von -
Unerloubte Hondlung
- sittenwidrige vorsötzliche

Schödigung, g 826 BGB

Unterschlogung

- Buchführungsmondot

- Mitverschulden d. Mondonten

Veriöhrung
Honororonspruch

Versicherungsschulz

- Klogefrist 912 Abs. lll WG

Vertrog mit Schutzwi*ung zugunsten Dritter

- zugunsten des Kreditgebers

Vertrogsgestohung

- Sicherungsübereignungsvertrog

Vorsotz
- sittenwid rige vorsötzliche

Schödigung, g826 BGB

Wiedereinsetzuno

- Fristenkontrolle
: folsches FA
: Kompensotionsverschulden

d. Gerichts/FA
- Weiterleitung on zustöndiges

FAlGericht

87,24
87,24

87,4
87,6

87,9

87,7

87,27

87,20

87,3

87,9

87,12
(LS)

87,24

87,12
(LS}

87,12
(LS}

87,12
tLsl

Hoft un g des Kon kursverwqlters bei Betriebsfortfiihru ng

Führt der Konkursverwolter dos Unternehmen des Gemeinschuldners entspre-

chend einem Beschluß der Glöubigerversommlung fort, so hoftet er den Mosse-
glöubigern, zu deren Befriedigung die Mosse nicht ousreicht, nur donn per-

sönlich, wenn er im Loufe der Fortführung des Betriebes erkonnt hot oder bei

Anwendung der Sorgfolt eines ordentlichen und gewissenhoften Geschöfts-

leiters hötte erkennen können und müssen, doß er die ous der Mosse zu erfül-

lenden Verbindlichkeiten nicht werde tilgen können (Einschrönkung von BGH,

wM1979,942t.
(BGH Urt.v.4.12.1986 - lX ZR 47/86ZlP B7,1l5l

Versicherungsschutz

- Klogefrist von 6 Monoten gem. $12 Abs. 3 WG

I . Auch ein Prozeßkostenhilfegesuch ko n n die Frist des $ 12 Abs. 3 WG wo h ren.

Der VN muß donn ober olles ihm Zumuibore tun, domit die Zustellung der
Kloge ,,demnöchst" i.S. von $ 220 Abs. 3ZPO erfolgen konn.

2. Sind die Ansprüche ous dem Versicherungsvertrog mit Wissen des Ver-

sicheres obgetreten, so müssen Ablehnung und Fristsetzung gegenüber dem

Zessionor erfolgen.
(BGH Urt v.l.l0.1986 - lVo ZR 108/85, VersR l98Z 391.

Anmerkung:

Ein om letzten Tog vor Ablouf der Ausschlußfrist des $ 12 Abs. 3 eingereichtes

Prozeßkostenhilfegesuch wirktf ristwohrend.Voroussetzung: Es wird olles geton,

um Vezögerungen zu vermeiden. Wird vom LG dos Prozeßkostenhilfegesuch

obgelehnt, so ist die Beschwerdeschrift spöteslens 14 Toge noch Zugong des

Ablehnungsbeschlusses einzureichen. Wird oufgrund der Beschwerde Prozeß-

kostenhilfe bewilligt und wor bisher lediglich ein Klogeentwurf eingereicht, so

muß der Versicherungsnehmer innerholb einer Woche klorstellen, doß der
Klogeentwurf nunmehr ols endgültige Klogeschrift onzusehen und unvezüglich
zuzusiellen ist.

Der Versicherer hot die Erklörung über die Ablehnung des Versicherungs-

schutzes und die Erklörung der Ausschlußfrist von 6 Monoten gem. $ 12 Abs. 3

WG demienigen gegenüber zu erklören, der die Ansprüche ous dem Ver-

sicherungsvertrog erheben konn. Sind die Versicherungsonsprüche on eine

Bonk, Glöubiger etc. wirksom obgetreten, so muß die Ablehnungserklörung

diesen gegenüber erfolgen.

87,13

87,14

87,17
87,17,19

87,35
87,32

26
LSI

87,
(

87,27

87,
87,
87,

2
2
2

Q/, z

87,27
87,27

87,27

87,20
87,20

BGH v. 28.|1986 - I StR 611185: wistro 86,142: Anm. Würthwein wistro 86, 258

BGH v.2.7.1986 - 3 SrR 8Z186: wistro 86,257

BGH v.1.10.1986 - lVo ZR 108/86
: VersR 1987,39

BGH v. 9.10.1986 - I ZR 138/84: wM 1987,85: E8E1987,36

BGH v. 9.10.i986 - I ZR 16185: wM 1987,83: E8E1987,40: EWIR 94 Nr.5 StBerG l/87,189
(Micholski)

BGH v. 16.10.1986 - lllZR 67/85

BGH v. 6.11.1986 - lX ZR 125/85

BGH v. 26.11.1986 - lVo ZR 86/85

BGH v. 4.12.1986 - IXZR 47/86: ztP 1987,115

OLG Düsseld ort v. 24.6.1986 -
Ss 125186 : wistro 86,273

87,2

87,2

87,26
(LS)

87,13

87,18

87,35

87,7

87,27

87,26
(LS)

87,2

OLG Koblenz v. 25.10.1985 -
8U1340/84

OLG Köln v. 14.5.1986 - 6 U 189/85

LG Düsseldorf v. 16.5.1986 -
225 5U/85: RBeistond 1986,129

LG Düsseldorf v. 19.6.1986 -
14 C-11/86

LG Mosboch v.14.2.1986 -
KfH O il9l85: RBeistond 1986,127

LAG Homm v.13.5.1986 -
ll So 2354185: RBeistond 1986,166 m.Anm.

EG Düsseldorf v. 5.12.1985 -
4EV117/83 und 4 EV32185: RBeistond 1986,131

OFD Fronkfurt Vfg.v. 21.10.1986 -
S 2134 A - l0 - St ll 2O Wpg 1987,47

26

87,41

43
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Inholt Seite

Gl Leitsötze

Hoftung des Steuerberoters
- FehlerhoftesTestot

- Schodenersotzonspruch der kreditgebenden Bonk

- Vorsötzlich sittenwidrige Schödigung, S 826 BGB

- Vertrog mit Schufanirkung zugunsten der Bonk
(BGH Urt v. 26,11.1986 - lVo ZR 86/851

Honororldoge
- Vozeitige Beendigung des Anwoltsvertroges

- Kündigungsrecht gem. $ 627 BGB

- Vereinborung eines Pouscholhonorors

- Weiterführende Hinweise
(BGH Urt v.16.l0.1986 - lllZR 67/85 -l

26,41

35
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